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Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten wir, das Livestream- 
Angebot zu nutzen. Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen sowie den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte 
www.leipzig.de

Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung; 
Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
Feststellung der Tagesordnung; 
- Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit - Ratsversammlung 12. 

Oktober 2022;  
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung; 
Niederschrift; 
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 13.07.2022; 
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 14.07.2022 (Klimapolitische 

Stunde); 
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 14.09.2022; 
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 15.09.2022 (Fortsetzung vom 

14.09.2022); 
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters; 
Mandatsveränderungen; 
Einwohneranfragen (Der Tagesordnungspunkt wird gg. 17.00 Uhr 
aufgerufen); 
- Besucherfreundlichkeit Außenbereich MdbK; Heidi Malkus 
- Radweg auf dem Dittrichring; Robert Loos 
- Verkehrssituation in der Eisenbahnstraße; Philipp Halver 
- Öffentliche Toilette im Friedenspark; Felix Gebhardt 
- Finanzielle Förderung von Stadtteilzeitungen durch die Stadt 

Leipzig; Katarzyna Vettermann 
- Sachstand bei den geplanten Museumsbauten der Stadt Leipzig; 

Dieter Krause 
- Masterplan Grün; Gaston Lubetzki 
- Energieberg Deponie Seehausen; Hartmut Schwarze 
- Versammlungsgeschehen 05.09.2022 Kleiner Wilhelm-Leuschner-

Platz; Marcus Röder 
- Barrierefreiheit im ÖPNV; Alexander John 
Petitionen (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen); 
- Errichtung öffentlicher Toiletten in den städtischen Parkanlagen; 

Petitionsausschuss / Petent: Georg Gaier 
-	 Erhalt	des	Pflegeheims	für	Menschen	im	Wachkoma	Phase	F	am	

Standort des St. Georg Leipzig; Petitionsausschuss / Petent/-innen: 
Netzwerk Angehörigeninitiative Wachkomaheim Phase F 

- Neurologische Rehabilitation (Wachkoma) in Leipzig sichern; 
Marcus Weiss 

- Neulösung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs vor dem Haupt-
bahnhof; Petitionsausschuss / Petent: Felix Winter 

- Petition nach § 12 SächsGemO zur Umwidmung der Mittel der 
Stadt Leipzig für den Bau der geplanten Elektrolyseanlage der 
Stadtwerke Leipzig zugunsten des Einbaus einer Großwärme-
pumpe zur Restwärmenutzung in deren neuen GuD-Kraftwerk in 
Leipzig-Connewitz; Petitionsausschuss / Petent: Dieter Krause 

- Barrierefreiheit in der Umgebung der „Diakonie am Thonberg“; 
Petitionsausschuss / Petentin: Inka Grosch 

- Petition nach § 12 SächsGemO zu einer weitestgehend autarken 
Energieversorgung der neuen innerstädtischen Leipziger Baugebiete 
Bayerischer Bahnhof und Eutritzscher Freiladebahnhof; Petitions-
ausschuss / Petent: Dieter Krause 

Besetzung von Gremien; 
- Berufung einer sachkundigen Einwohnerin in den Fachausschuss 

Soziales, Gesundheit und Vielfalt (1. Änderung); 
- Stadtbezirksbeirat Ost (7. Änderung); 
Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist; 
- Vertreter der Stadt Leipzig in der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes kommunale Informationsverarbeitung Sachsen 

(KISA) (1. Änderung); 
- Vertreter der Stadt Leipzig in der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes kommunaler Anteilseigner Sachsen an der Fern-
wasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (1. Änderung); 

- Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im Aufsichtsrat der Berufsbil-
dungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH (1. 
Änderung der Besetzung vom 18.09.2019 gemäß VII-Ifo-00135); 

Personalangelegenheiten; 
- Personalangelegenheit nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 der Hauptsatzung - 

Beförderung der Leiterin des Stadtplanungsamtes; 
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung und Verweisung in die 
Gremien gem. § 5 Abs. 3 - 5 der Geschäftsordnung (Die Anträge finden 
Sie in der aktualisierten elektronischen Version der TO in Allris); 
Anträge zur Beschlussfassung; 
- Lösung der Nahversorgungsproblematik in den Ortslagen Baals-

dorf, Kleinpösna, Hirschfeld, Althen; Stadtrat Marius Beyer 
- Mehr  Sicherheit in der Herderstraße: Tempo 10 sind genug!; Thomas 

Kumbernuß 
- Solardachkataster modernisieren; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
- Der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Preis; CDU-Fraktion 
- Blüthner meets Stadthafen Leipzig; Fraktion Die Linke 
- Pop-Up-Radweg Eutritzscher Straße stadteinwärts; Stadtbezirks-

beirat Mitte 
- Maßnahmen gegen Energiearmut in Leipzig: Für Erhöhung der 

Regelleistungen des Bundes sowie Einrichtung eines kommunalen 
Härtefallfonds und monatliche Unterstützung für Leipzig-Pass-In-
haber*innen prüfen; Fraktion Die Linke 

- Teilnahme am „Wattbewerb“ – jede Photovoltaik-Anlage zählt; 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

- Task Force „Energiewende“ zur Beschleunigung der Energie-Ein-
sparmaßnahmen und des Ausbaus Erneuerbarer Energien; Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

- Eutritzscher Markt begrünen und urban wiederbeleben; Fraktion 
Freibeuter 

- Kommunale Migrations- und Flüchtlingspolitik - gesellschaftlichen 
Frieden in Leipzig wahren!; AfD-Fraktion 

- Exemplarische Konzepterstellung zur Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit im Stadtbezirk Nord-ost; Stadtbezirksbeirat Nordost 

- Aufwertung Haltepunkt “Leipzig MDR”; Jugendparlament/Jugend-
beirat 

- Trinkhydranten für die Wasserstadt; Jugendparlament/Jugendbei-
rat 

- Videoüberwachung Haltestelle Hauptbahnhof; Jugendparlament/
Jugendbeirat 

-	 Bäume	umpflanzen	statt	fällen!;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen	
- Invest Region Leipzig weiter entwickeln!; Fraktion Die Linke 
- Bessere Unterhaltung des Radwegenetzes; SPD-Fraktion 
- Tempo 30 in der Erich-Köhn-Straße dank Fahrradstraße – Wohn-

gebiete brauchen menschenfreundliche Mobilität; Stadtbezirksbeirat 
Altwest 

- Mehrkosten im Rahmen der investiven Sportförderung; SR Dr. 
Adam Bednarsky, SR Martin Biederstedt, SR Jens Lehmann, SR 
Christoph Zenker, SR Sven Morlok 

- Solarberg / ehemalige Deponie Seehausen - Neufassung; SPD-Frak-
tion 

-	 Ausgleichsflächen	zügig	umsetzen	-	auch	bei	Erbpacht!;	SPD-Frak-
tion 

- Vorkaufsrecht für den Bahnhof Plagwitz; Fraktion Die Linke 
- Querungshilfe an der B87 zwischen Miltitz und dem Kulkwitzer 

See; CDU-Fraktion 
- Leipziger Bücherspur einrichten; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
- Clubkultur fördern; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
-	 Clubs	schützen	und	Lärmkonflikten	vorbeugen;	Fraktion	Bündnis	

90/Die Grünen 
- Integration eines ÖPNV-Tickets in Mietverträge der LWB; Fraktion 

Mittwoch, den 12.10.2022, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, den 13.10.2022,  
ab 16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung
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Freibeuter 
- Energiepreise stabil halten! Lippendorf am Netz belassen - CO2-

Steuer aussetzen!; AfD-Fraktion 
- Gewerbehöfe für Leipzig; SPD-Fraktion 
- Ermäßigte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Kultur- und 

Freizeitangebote	für	alle	Geflüchteten;	Migrantenbeirat	
- Konzept „Haus der Migrant*innenorganisationen“ in Leipzig 

(einschl. Umsetzungs- und Finanzierungsplan) im vierten Quartal 
2022; Migrantenbeirat 

- Zugang zum Gesundheitsregelsystem für Migrant: innen erleich-
tern und interkulturelle Öffnung des Gesundheitswesens fördern; 
Migrantenbeirat 

- Lückenlose Berücksichtigung der Barrierefreiheit für öffentliche 
Gebäude und öffentliche Anlagen; Behindertenbeirat 

- Sofortmaßnahmeplan Parkchaos; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
- Systematisierung von Formen einer Erinnerungskultur, die sich 

historischen Ambivalenzen und umstrittenen Persönlichkeiten 
offensiv stellt; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

- Einführung eines Zentralen Fördermittelmanagements bis 30.6.2023; 
Fraktion Die Linke 

- Schutzschirm gegen Teuerung – 13-Punkte-Garantieplan; Fraktion 
Die Linke 

- Kooperativen Wohnungsbau und Wohneigentum fördern; Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

- Leipziger Kleider-Tauschladen ermöglichen; Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen 

- Verbesserung der touristischen Zuwegung zum Bismarckturm 
für Besucher und Radfahrer durch Ertüchtigung des Schrägweges 
Beschluss Nr. 55/11/20 (OR 0017/ 21/22); Ortschaftsrat Lützsche-
na-Stahmeln 

- Planung und Installation von E-Ladesäulen auf dem Parkplatz vor 
der Sporthalle Mölkau/ Schulstraße (OR 0057/ 22); Ortschaftsrat 
Mölkau 

Anfragen an den Oberbürgermeister; 
- Bearbeitungsstau Einbürgerungsanträge in der Ausländerbehörde; 

Fraktion Die Linke 
- Gehölze schützen – wird die Ausnahme zur Regel?; Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen 
- Unser Oberbürgermeister und unsere Ortsteile; CDU-Fraktion 
- Rettungseinsätze mit Einsatzgrund Herzproblemen und Schlagan-

fallsymptomatik; AfD-Fraktion 
- Mängelmelder der Stadt Leipzig; SPD-Fraktion 
- Cell Broadcast in der Katastrophenwarnung; Fraktion Freibeuter 
-	 Einführung	einer	elektronischen	Gesundheitskarte	für	Geflüchtete	

im Bezug des Asylbewerberleistungsgesetztes; Fraktion Die Linke 
-	 Aus	der	Ukraine	geflüchtete	Drittstaatler*innen	in	Leipzig;	Fraktion	

Die Linke 
- Barrierefreie Badestege; SPD-Fraktion 
- Umsetzungsstand „Erhalt und Aufwertung des Fockebergs“; SPD-

Fraktion 
- Radverkehrsführung am Connewitzer Kreuz vor dem Supermarkt; 

SPD-Fraktion 
- Wann kommt die Solarthermie in Lausen?; Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen 
- Grundsteuerreform und Abgabe der gesetzlich vorgeschriebenen 

Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts (Feststellungs-
erklärungen) für Grundeigentum der Stadt Leipzig sowie der Be-
teiligungsunternehmen und Eigenbetriebe der Stadt Leipzig bzw. 
die entsprechende Datenübermittlung bis zum 31.10.2022; Fraktion 
Die Linke 

- Nachfrage zu „Radweg Zschochersche Straße“ (VII-F-07588-AW-01); 
SPD-Fraktion 

- Auswirkung der Wohngeldreform in Leipzig; Stadtrat Dr. Volker 
Külow 

- Sachstand: Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden?; Stadtrat 
Konrad Riedel 

- Skaten als „Gefahr für die öffentliche Sicherheit“?; Juliane Nagel 
- Abbau Basketballanlage Bielagarten in Böhlitz-Ehrenberg; SR Dr. 

Volker Külow 
- Befassung der Vorlage VII-DS-07361 „Schul- und Kitabaustrate-

gie“ in den Fachausschüssen mit erheblichen Informationslücken 
der Verwaltung; Stadtrat Steffen Wehmann, Stadträtin Franziska 
Riekewald, Stadtrat Marco Götze, Stadträtin Juliane Nagel, Stadtrat 
Sören Pellmann, Stadtrat William Rambow 

- Dorf für Ältere – Deckungsquelle; SR Franziska Riekewald, SR 
Steffen Wehmann 

- Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) – wurden bei 

der Auftragsvergabe regional ansässige Unternehmen in Leipzig 
gebührend berücksichtigt?; Stadträtin Marianne Küng-Vildebrand 

- Maßnahmen der Kita- und Schulbaustrategie in der Ortschaft Linden-
thal (Alfred-Kästner-Grundschule); SR Marianne Küng-Vildebrand 

- Fahrradstellplätze an Leipziger Schulen und Kindertageseinrichtun-
gen - Wurden nach 1,5 Jahren Fortschritte erzielt?; Oliver Gebhardt, 
William Rambow 

- Gebäude des ehemaligen Friedrich-August-Kinderschutzhaus/
heute Kinderklinik Universität Leipzig in Eutritzsch wieder einen 
Sinn geben?; Oliver Gebhardt 

- UEFA Euro 2024 - Baustellen- und Verkehrschaos zur Europameis-
terschaft?; Oliver Gebhardt 

Bericht des Oberbürgermeisters; 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen; 
- Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schenkungen der 

Stadt Leipzig und ähnliche Zuwendungen gem. § 73 (5) SächsGemO 
bis 31.08.2022.; 

Vorlagen I; 
- Überplanmäßige Aufwendungen 2022 nach § 79 (1) SächsGemO in 

der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Eingliederungshilfe 
nach dem SGB IX und im Bereich soziale Einrichtungen - eilbedürftig; 

-	 Stadtentwicklungsplan	Wohnbauflächen	(Grundlagen,	Ziele,	Stra-
tegien); 

- Energie- und Klimaschutzprogramm (EKSP) 2030; 
- Beschluss der 2. Fortschreibung des Lärmaktionsplans; 
- Maßnahmenkatalog zum Schutz von Wild- und Honigbienen in 

Leipzig; 1. Fassung; 
- Schul- und Kitabaustrategie; 
- Baubeschluss Neubau einer Jugendhilfeeinrichtung, Edmond-Kai-

ser-Str. 11, 04158 Leipzig;  
- Baubeschluss Kita Benjamin Blümchen, Stötteritzer Straße 1 – Sa-

nierung Gebäudeinneres;  
- Planungsbeschluss zur Komplexsanierung der Schule Connewitz; 
- Planungsbeschluss Neubau einer 3-zügigen Oberschule mit Sport-

halle	und	Sportfreiflächen	am	Standort	Kolmstraße;	
- Baubeschluss Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die Oberschule 

Höltystraße am Standort Höltystraße 51; 
- Planungsbeschluss Zweinaundorfer Straße 167– Ersatzneubau 

Kindertageseinrichtung; 
- Baubeschluss – 24. Schule, Döllingstraße 25 – Erweiterungsbau; 
- Volkshochschule Leipzig und Musikschule Leipzig „Johann Se-

bastian Bach“ – Grundsatzbeschluss und Standortentscheidung 
- gemeinsames Neubauvorhaben Wilhelm-Leuschner-Platz;  

- Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe: 1. Änderung zum Bau- 
und Finanzierungsbeschluss zur Sanierung Riebeckstraße 63, Haus 1; 

- Ausführungsbeschluss zur Einführung einer Bildungskarte zur 
Umsetzung der Leistungen auf Bildung und Teilhabe in Leipzig; 

- Nachtragswirtschaftsplan 2022 des Städtischen Eigenbetriebes Be-
hindertenhilfe; 

- Modellprojekt zur Verbesserung der psychosozialen Versorgung 
von	geflüchteten	Menschen	in	den	Gemeinschaftsunterkünften	und	
im dezentralen Wohnen der Stadt Leipzig; 

-	 Städtische	 Altenpflegeheime	 Leipzig	 gGmbH	 -	 Projekt	 „Alters-
gerechtes Wohnen - August-Bebel-Straße“; 

-	 Städtische	Altenpflegeheime	Leipzig	gGmbH	-	Projekt	„Dorf	für	
Ältere“; 

- Geschäftsordnung der Stadt Leipzig zur Vergabe von Leistungen 
(vormals Vergabeordnung); 

- Öffentliche Aufträge zu guten Konditionen ausschreiben - Ver-
gabeordnung der Stadt Leipzig an Erfordernisse nachhaltigen 
Wirtschaftens anpassen!; 

- Beauftragung einer Beratungsleistung zur Optimierung des Bereichs 
Einkauf/Beschaffung - gesamtstädtisch und nachhaltig; 

- Bau- und Finanzierungsbeschluss Ersatzneubau der Karlbrücke im 
Zuge der Industriestraße über die Weiße Elster, Bauwerk III/23; 

- Bau- und Finanzierungsbeschluss Zeppelinbrücke; 
- Bebauungsplan Nr. 451 „Semmelweisstraße/An den Tierkliniken“; 

Stadtbezirk: Mitte, Ortsteil: Südost; Erweiterung des Geltungsbe-
reiches des Aufstellungsbeschlusses; 

- 3. Vertragsnachtrag zum Städtebaulichen Vertrag zur Planung und 
Herstellung der straßenseitigen Erschließung, grünordnerischen 
Maßnahmen und sonstigen mit den Vorhaben und der BP-Umset-
zung im Bereich des BP Nr. 323.2 „Westlich des Hauptbahnhofes, 
Teilbereich südlich der Parthe“ im Zusammenhang stehenden 
Sachverhalte sowie des 1. und 2. Vertragsnachtrages hierzu; 

- Bebauungsplan Nr. 474 „Stadtteilzentrum Reudnitz – Kleiner 
Kuchengarten“; Stadtbezirk: Südost, Ortsteil: Reudnitz-Thonberg; 
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Aufstellungsbeschluss; 
- Bebauungsplan Nr. 197 „Curschmannstraße Nord“, 1. Änderung 

Stadtbezirk: Südost, Ortsteil: Probstheida; Aufstellungsbeschluss; 
- Bebauungsplan Nr. 477 „Wohnquartiere östlich der Zollschuppen-

straße“, Stadtbezirk: Südwest, Ortsteil: Plagwitz; Aufstellungsbe-
schluss; 

- Sonderförderung kooperativer, gemeinwohlorientierter Bauprojekte 
auf kommunalen Grund-stücken, ausgewählt in Konzeptverfahren 
bis 31.12.2021 und Bestätigung nach §79(1)SächsGemO; 

-	 Übertarifliche	 Zulage	 für	 Beschäftigte	 des	 Kommunalen	 Eigen-
betriebs Leipzig / Engelsdorf; 

- Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen 
im Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2021 nach 2022 - Anpassung des 
Ratsbeschlusses VII-DS-06005 vom 14.10.2021; 

-	 Ausführungsbeschluss	zur	Ablösung	Elfi	-	Beschaffung	zusätzlicher	
Lizenzen; 

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2020 
bis 31.12.2020 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig; 

- Bestellung der Abschlussprüfer für die Prüfung der Jahresabschlüsse 
zum 31.12.2022 für die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig; 

- Mitgliedschaft der Stadt Leipzig in der DSAG (Deutschsprachige 
SAP-Anwendergruppe) e. V.; 

- Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2020 - Wahlrecht gemäß 
§ 88 Abs. 5 Sächs-GemO - Verzicht auf Anhang und Rechenschafts-
bericht; 

- Spitzausgleich (Spitzabrechnung) Tarifabschlüsse 2020 und 2021 
sowie Vorauszahlung Tarifausgleich 2022 für die Eigenbetriebe 
Kultur - Bestätigung überplanmäßige Aufwendungen gem. § 79 
Abs. 1 SächsGemO; 

- Ergebnis der Prüfung „Welterbe Freiheit – Orte der Friedlichen 
Revolution sollen UNESCO-Weltkulturerbe werden“; 

-	 Kofinanzierung	des	Jugendberufshilfeangebots	„Netz	kleiner	Werk-
stätten“ durch die Stadt Leipzig; 

- Ausführungsbeschluss zum „Abschluss eines Rahmenvertrages 
über den Kauf von medizin-technischen Geräten und Verbrauchs-
materialien für die Branddirektion Leipzig als Träger des boden-
gebundenen Rettungsdienstes der Stadt Leipzig“; 

Unterbringung von Geflüchteten; 
-	 Unterbringung	von	Geflüchteten	 in	der	Zuständigkeit	der	Stadt	

Leipzig - Stand: 31. August 2022; 
Informationen I; 
- Evaluierung und Fortschreibung der Konzeption Freiwillige Feuer-

wehr; 
- Informationsvorlage zum Maßnahmenplan im Ergebnis der Eva-

luierung der Waffenverbotszone in Neustadt-Neuschönefeld bzw. 
Volkmarsdorf; 

- Kosten der Unterkunft und Heizung: Fortschreibung der Richtwerte 
für Leistungsberechtigte nach dem SGB II und SGB XII; 

- Stand der Zusammenarbeit mit Russland unter besonderer Berück-
sichtigung von Moskau; 

- Bericht zur Umsetzung des Genehmigungsgeschäfts in den Leipziger 
Sozialen Erhaltungssatzungsgebieten (Berichtszeitraum Juli 2020 
bis Dezember 2021); 

- Bericht über die Arbeit der externen Beschwerdestelle für Bewoh-
ner/-innen	von	Unterkünften	für	Geflüchtete	im	Jahr	2021;	

- Konzept Sozialplanung in Leipzig 2022: Fachplanungen im Sozial-
amt; 

- Planungsauftakt für Ersatzneubau der Brücke Weg im AGRA-Park 
(IV/41) über die Pleiße; 

- Prüfungsbericht des Sächsischen Rechnungshofes über die über-
örtlichen Prüfung – Aufbau und Organisation des Gebäude- und 
Liegenschaftsmanagements der Stadt Leipzig

- Jobcenter Leipzig: Zielerreichung 2021 und Zielvereinbarung 2022; 
- 21. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen; 
- Umsetzungsbericht: Zweiter Gleichstellungsaktionsplan der Stadt 

Leipzig; 
- Baubeschluss Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6 – grundhafte 

technische Instandsetzung des Paternosters (Bestätigung gem. § 79 
(1) SächsGemO); Dezernat Allgemeine Verwaltung 

- Monitoringbericht 2021 zum Förderprogramm für Wachstum 
und Kompetenz im Leipziger Mittelstand (Mittelstandsförderpro-
gramm); 

(Änderungen vorbehalten)
Der Oberbürgermeister
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10.10.2022, 17:00 Uhr, Neues Rathaus, Zi. 377, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig
Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 26.09.2022
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita „Raxlifaxli“ in der König-

steinstraße 70; VII-DS-07226
 - Auseinandersetzung Kirchschullehn zu Gundorf für die Erweiterung 

der Grundschule in Gundorf – Erst und Zweitvorlage; VII-DS-07387
 - 7 Anfragen, Sonstiges

Beschlüsse aus der 53. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 04.07.2022
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse aus der 54. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 12.09.2022
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

10.10.2022, 16:30 Uhr, Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-
Ring 4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 26.09.2022
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
Vorlagen – 1. Lesung
 - Grundsatzbeschluss Bildungs-und Bürgerzentrum Grünau unter 

Einbeziehung der Völkerfreundschaft und Neubau einer wettkampf-
tauglichen 3-Feld-Sporthalle; Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie; VII-DS-06858

Vorlagen – 2. Lesung
 - Kofinanzierung des Jugendberufshilfeangebots „Netz kleiner Werk-

stätten“ durch die Stadt Leipzig, Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung 
und Sport , VII-DS-07251

 - Schul- und Kitabaustrategie; Dezernat Jugend, Schule und Demo-
kratie Dezernat Stadtentwicklung und Bau; VII-DS-07361

Vorlagen zur Information
 - Leipziger Demokratie-Monitor 2020; Dezernat Jugend, Schule und 

Demokratie Dezernat Allgemeine Verwaltung; VII-Ifo-07145
 - Jobcenter Leipzig: Zielerreichung 2021 und Zielvereinbarung 2022; 

Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt; VII-Ifo-07134
Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung
 - Berichterstattung über den Stand und die Entwicklung im Bereich 

HzE – II. Quartal 2022
 - Vorstellung Referatsleiterin Frau Pia-Mareike Heyne, Referat für 

Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt, Information zum 
Sachstand Kinder- und Jugendbeteiligungskonzept

Sonstiges ■ 

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (15.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-
online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: claudia.
schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-NW@t-
online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (15.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Mi-
chael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de
Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche 
(z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkeiten und 
über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann die Schieds-
stelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, die Anrufung 
der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht freiwillig und 
ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich direkt an die 
Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort fachkundige 
Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:sylvio.mueller%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
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Ortschaftsrat Seehausen
04.10.2022 um 19 Uhr, Hort der Grundschule Seehausen, Seehausener 
Allee 15, 04356 Leipzig
 - Protokollbestätigung vom 06.09.2022
 - Stand Zweizügigkeit der Grundschule Seehausen
 - Beschlussvorlage-Nr. VII-DS 07361
 - Schul-und Kitabaustrategie
 - Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07021 
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss – zugangsgesicherte Fahrradabstell-

anlagen (Bike)
 - Verwaltungsstandpunkt-Nr. VII-07268-VSP 01
 - Solarberg / ehemalige Deponie Seehausen
 - Antrag-Nr.VII-A-07144
 - Windkraft im Leipziger Stadtgebiet ausbauen – Potentiale ausschöpfen, 
 - Bürger beteiligen, Naturschutz gewährleisten
 - Informationsvorlage-Nr. NII-Ifo-06996, Evaluierung und Fortschreibung 

der Konzeption Freiwillige Feuerwehr

Ortschaftsrat Lindenthal
04.10.2022 um 19 Uhr, Ratssaal des Rathauses Lindenthal, Erich-Thie-
le-Straße 2, 04159 Leipzig
 - Protokollkontrolle und Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Mitteilungen des Ortsvorstehers
 - Anfragen und Anträge der Ortschaftsräte
 - VII-DS-07361 – Strategie Kita-Schulhaus-Bau
 - Bildungscampus Wiederitzsch – Erreichbarkeit mit ÖPNV und Fahrrad-

situation
 - Bauprojekt Breitenfeld Lindenallee / Parkring
 - Trinkwasserbrunnen auf dem Lindenthaler Marktplatz
 - Städtischer Haushalt 2023 / 2024 
 - Unterbringung von Material für Ortsteilfeste
 - Verwendung von Brauchtumsmitteln 2022

Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
06.10.2022 um 19 Uhr, Salon Böhlitz der Großen Eiche, Leipziger 
Straße 81, 04178 Leipzig
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 8.9.2022
 - Umgestaltung Goetheplatz
 - Defekte Streetballanlage Bielagarten
 - VII-DS-06522 Baubeschluss – Neubau Jugendhilfeeinrichtung
 - Haushaltsänderungsanträge zum Doppelhaushalt 2023/24
 - Vergabe von Brauchtumsmitteln
 - VII-DS-07361 – Schul- und Kitabaustrategie
 - VII-DS-07021 – Bau- und Finanzierungsbeschluss Fahrradbox
 - Informationen

Ortschaftsrat Wiederitzsch
04.10.2022 um 19 Uhr, Rathaussaal des Rathauses Wiederitzsch, De-
litzscher Landstraße 55, 04158 Leipzig 
 - Konsensgespräch zur Thematik „Neue Ortsmitte Wiederitzsch“ 
 - Beschlussvorlage - Nr. VI-DS-07021 Bau- und Finanzierungsbeschluss – 

zugangsgesicherte Fahrradabstellanlagen 
 - Beschlussvorlage - Nr. VII-DS-07361 Schul- und Kitabaustrategie 
 - Verschiedenes

Ortschaftsrat Miltitz
04.10.2022 um 18.30 Uhr, Heimatverein Miltitz, An der alten Post 1, 
04205 Leipzig
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Bestätigung des Sitzungsprotokolls vom 30.8.2022
 - Anfragen der Ortschaftsräte
 - Beschlussvorlage Nr. VII-DS-07361 Schul-und Kitaausbau Strategie
 - Informationsvorlage VII-A-073w03-VSP-01 Querungshilfe an der B 87 von 

Miltitz an den Kulkwitzer See 

Sitzungen der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Rückmarsdorf
04.10.2022 um 19 Uhr, Ortsteilzentrum Rückmarsdorf, Ehrenberger 
Straße 5a, 04178 Leipzig
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 - Feststellung der Tagesordnung 
 - Protokollkontrolle 86. Sitzung vom 13.09.2022 
 - Auswerten Ratsversammlung vom 14.09.2022 
 - Projektvorstellung „Netz24 -Neue Linien- und Haltestellenkonzeption 

der LVB mitgestalten“ 
 - Projektvorstellg. „Spülg. einer wichtigen Trinkwasserleitung im Leipziger Westen“ 
 - Haushalt 2023/2024 Zeitplanung, Auswertung Haushaltsvorschläge 

Beschluss, welche Vorschläge der Bürger als Änderungsanträge bei der 
Stadt Leipzig eingereicht werden. 

 - Bürgerbefragung Diskussion, Ergänzungen 
 - Digitalpauschale Erläuterungen, weiter Verfahrensweise 

Ortschaftsrat Mölkau
04.10.2022 um 19 Uhr, Ratssaal des ehem. Gemeindeamtes Mölkau, 
Engelsdorfer Straße 90, 04316 Leipzig
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 06.09.2021
 - Bürgeranfragen
 - Projektvorstellung Netz 24, LVB/ VTA
 - Umweltamt, 
 - Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07361 „Schul- und Kitabaustrategie“ - An-

hörung
 - Beschlussvorlagen VII-DS-07518 und VII-DS-07518-DS-01 „Planungsbe-

schluss Zweinaundorfer Straße 167– Ersatzneubau Kindertageseinrich-
tung – Anhörung

 - Beschlussfassung zur zukünftigen Nutzung des EG des ehemaligen Ge-
meindeamtes Mölkau für Vereine und OR

 - Anträge zur Aufstellung des DHH 2023/2024
 - Anfragen der Ortschaftsräte
 - Informationen aus dem Stadtrat

Ortschaftsrat Engelsdorf
10.10.2022 um 19 Uhr, Versammlungsraum des Ortschaftsrates En-
gelsdorf, Engelsdorfer Straße 345, 04319 Leipzig
 - Bestätigung der 2 Niederschriften vom 05.09.2022
 - Kurzfilm vom Förderverein des Gymnasiums Engelsdorf e. V.
 - Gratulation zur Wiederwahl des Bürgermeisters Ullrich Hörning, Dezernat I
 - Ausführungen vom BM Herrn Hörnig zum Stellenplan Bauhöfe unter 

Berücksichtigung der Aufgabenverteilung der Bauhöfe ab 2023.
 - Netz 24 – zur Entwicklung des ÖPNV.
 - Beschlussvorlage Nr.VII-DS-07361, Schul- und Kitabaustrategie
 - Vergabe der Brauchtumsmittel
 - VSP 

Ortschaftsrat Liebertwolkwitz
06.10.2022 um 18.30 Uhr, Zimmer 2 des Rathauses Liebertwolkwitz, 
Liebertwolkwitzer Markt 1, 04288 Leipzig
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit,
 - Feststellung der Tagesordnung 
 - Niederschrift vom 08.09.2022
 - Doppelhaushalt 2023/2024 Anträge
 - Anhörg. Beschlussvorlage Nr.: VII-DS-07361 Schul- und Kitabaustrategie
 - Ortschaftsrat Sitzungstermine 2023
 - Bürgerumfrage in Leipziger Ortschaften
 - Auswertung Bürgersprechstunde Polizei
 - Auswertung Einwohnerversammlung
 - Eulengraben
 - Brauchtumsmittel

Ortschaftsrat Holzhausen
13.10.2022 um 19.30 Uhr, Aula der Schule Holzhausen, Stötteritzer 
Landstraße 21, 04288 Leipzig
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. ■
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Stadtbezirksbeirat Alt-West
05.10.2022, 17:30 Uhr, Rathaus Leutzsch, Georg-Schwarz-Straße 
140, 04179 Leipzig 
Die vollständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter www.leipzig.
de/stadtbezirksbeirat-alt-west
 - Gelegenheit für Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
 - Umleitungsverkehr im Rahmen von Baumaßnahmen
 - Tempo 30 in der Erich-Köhn-Straße dank Fahrradstraße
 - Umnutzung der medizinischen Einrichtung in der Friesenstraße 8 

zu einem 3-zügigen Gymnasium
 - Schul- und Kitabaustrategie
 - Sachbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
 - Vorbereitung einer Kita
 - Standort Demmeringstraße 61
 - Vorstellung des LVB-Projekts: neues Flexa-Gebiet in Leutzsch
 - Beratungen zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Süd
05.10.2022, 18:00 Uhr, hybrides Format (d.h. für Gäste als Video-
konferenz über Microsoft Teams)
Den Link und die vollständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter 
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-sued
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget
 - Antrag und Verwaltungsstandpunkt zu Aufwertung Haltepunkt 

“Leipzig MDR”
 - Schul- und Kitabaustrategie
 - 21. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen

Stadtbezirksbeirat Mitte
06.10.2022, 18:00 Uhr, Stadtbüro, Burgplatz 1 und per Video-
konferenz (über Microsoft Teams)
Den Link und die vollständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter 
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-mitte
 - Gelegenheit zu Einwohneranfragen
 - Beratungen zum Stadtbezirksbudget 
 - Bebauungsplan Nr. 451 „Semmelweissstraße/An den Tierkliniken
 - Städtebaulicher Vertrag im Rahmenplangebiet Alte Messe zur Pla-

nung und Herstellung der Straße des 18. Oktober-Nord, der Straße 
des 18. Oktober-Süd und des Gehweges Ottostraße

 - 3. Vertragsnachtrag zum Städtebaulichen Vertrag zur Planung und 
Herstellung der straßenseitigen Erschließung, grünordnerischen 
Maßnahmen und sonstigen mit den Vorhaben und der BP-Umsetzung 
im Bereich des BP Nr. 323.2 „Westlich des Hauptbahnhofes“

 - Sofortmaßnahmeplan Parkchaos
 - Schul- und Kitabaustrategie
 - 21. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen

Stadtbezirksbeirat Südwest
10.10.2022, 18:00 Uhr, Schule am Grünen Gleis, Baumannstraße 
13, 04229 Leipzig
Die vollständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter www.leipzig.
de/stadtbezirksbeirat-suedwest
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget
 - Antrag und Verwaltungsstandpunkt zu Vorkaufsrecht für den 

Bahnhof Plagwitz
 - Förderung von Baumaßnahmen zur Errichtung eines Stadtteilzen-

trums „Oberdeck“ in der Heilandskirche
 - Schul- und Kitabaustrategie
 - 21. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen ■

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 
(BGBl. I S. 540), das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 
2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt ge-
macht: Die BUWOG - Region Ost Development GmbH hat bei der Stadt 
Leipzig als untere Wasserbehörde eine Erlaubnis für vorübergehende 
Gewässerbenutzungen (Errichtung einer wasserdichten Trogbaugrube, 
Lenzen der Trogbaugrube, anschließende Restwasserhaltung in der 
Trogbaugrube sowie Einleitung des geförderten Grundwassers in die 
Parthe) im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben „Atriumsquar-
tier Lutherstraße“ in Leipzig beantragt. Für das Vorhaben war gemäß 
§	7	Absatz	1	UVPG	eine	allgemeine	Vorprüfung	über	die	Pflicht	zur	
Durchführung	 einer	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 (UVP-Pflicht)	
durchzuführen. Gemäß § 5 Absatz 2 UVPG gibt die Stadt Leipzig ihre 
Feststellung der Öffentlichkeit bekannt.
Die	Vorprüfung	hat	ergeben,	dass	eine	UVP-Pflicht	nicht	vorliegt,	weil	
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
haben kann. Folgende Gründe werden für das Nichtbestehen der 
UVP-Pflicht	als	wesentlich	angesehen:
Es handelt sich um eine vorübergehende Grundwasserentnahme aus 
einem nahezu wasserdichten Trog in Form einer zweimaligen Lenzung 
sowie einer anschließenden Restwasserhaltung mit einer geplanten 
Dauer von 5,5 Monaten. Die Absenkung des Grundwasserspiegels 
wird durch die Trogbaugrube außerhalb des Baugrundstücks auf ein 
Minimum begrenzt. Nach Abschluss der bauzeitlichen Absenkung des 
Grundwasserspiegels ist davon auszugehen, dass sich die ursprüng-
lichen Verhältnisse im Grundwasser innerhalb kurzer Zeit wieder 
einstellen. Der Wiederanstieg des Grundwasserstands ist bis zum 
Erreichen eines (quasi) stationären Zustands zu überwachen. Eine er-
hebliche Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit als Folge der 
Grundwasserentnahme ist nicht zu erwarten.
Umweltrechtlich geschützte Gebiete oder Objekte sind nicht betroffen. 
Durch die Überwachung der Qualität des geförderten Grundwassers 
wird gewährleistet, dass kein schadstoffbelastetes Grundwasser 
in	die	Parthe	eingeleitet	wird.	Eine	Beeinflussung	von	Luft,	Klima,	
Landschaft, Tieren oder der biologischen Vielfalt erfolgt durch die 
Grundwasserentnahme nicht. Negative Auswirkungen auf Bauwerke 
und bautechnische Infrastruktur sind unwahrscheinlich.
Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, dass durch das Vor-
haben keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit	keine	UVP-Pflicht	besteht.	Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	
gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG die vorgenannte Entscheidung der 
Stadt	Leipzig	nicht	selbstständig	anfechtbar	ist.	■

Leipzig, den 21.09.2022
Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz

Bekanntmachung der Stadt Leipzig  
zum Vollzug des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – 
hier: Bauvorhaben „Atriumsquartier  

Lutherstraße“, Az. 36.10.07-2022/000512

https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-alt-west
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-alt-west
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-sued
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-mitte
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedwest
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedwest
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Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Abt. Bodenordnung und Wertermittlung
Obere Flurbereinigungsbehörde
Flurbereinigung:   An der Deponie Lindenthal
Gemeinde:   Kreisfreie Stadt Leipzig
Verfahrensnummer:  130141

I. Beschluss zur geringfügigen Änderung des 
Verfahrensgebietes
1.  Anordnung
 Das mit Beschluss der Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und 

Bodenordnung vom 25.10.2018 festgestellte Verfahrensgebiet wird 
gemäß § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der 
heute geltenden Fassung i.V.m. § 1 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung 
von Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
(AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1429), in der heute 
geltenden Fassung geringfügig geändert.

2. Zum Verfahrensgebiet hinzukommende Flurstücke
 Folgende Flurstücke werden zum Verfahrensgebiet hinzugezogen:
 Gemarkung:    Lindenthal
 Flurstück:    330
 Die Fläche des hinzukommenden Flurstücks beträgt 701 m². 
 Damit ändert sich die Fläche des Verfahrensgebietes nur geringfügig 

und wird weiterhin mit ca. 45 ha angegeben. Auf der von der Stadt 
Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung gefertigten 
Karte „Änderungskarte zur Gebietskarte“ (1. geringfügige Änderung) 
im Maßstab 1:2500, die als Anlage 1 dem Beschluss beigefügt ist, 
wird das Verfahrensgebiet durch farbige Umrandung dargestellt. 
Die neue Gebietsgrenze ist grün eingetragen und der weggefallene 
Teil der Gebietsgrenze ist grün gekreuzt.

 Die Karte in Anlage 1 gehört nicht zum entscheidenden Teil dieses 
Beschlusses. Sie dient der Information über die Lage des gesamten 
Verfahrensgebietes und der Änderungen.

3. Beteiligte
 Die Eigentümer der zum geänderten Verfahrensgebiet gehörenden 

Grundstücke, Gebäude und Anlagen sowie die den Grundstücks-
eigentümern gleichgestellten Erbbauberechtigten sind Teilnehmer 
am Flurbereinigungsverfahren und somit Mitglieder der mit dem 
Anordnungsbeschluss vom 25.10.2018 entstandenen Teilnehmer-
gemeinschaft „An der Deponie Lindenthal“ mit Sitz in der Stadt 
Leipzig. Die Teilnehmergemeinschaft ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts (§16 FlurbG) und untersteht der Aufsicht der 
Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Obere 
Flurbereinigungsbehörde.

 Nebenbeteiligte sind u.a. Inhaber von Rechten an Grundstücken sowie 
die Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, die zur Errichtung von Grenzzeichen an der Grenze 
des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben.

 Der Vorstand bleibt bezüglich seiner Zusammensetzung unverändert.
4. Rechtsbehelfsbelehrung
 Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt 
für Geoinformation und Bodenordnung, Burgplatz 1) Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form 
gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. 
Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter geoinformation@leipzig.de durch 

E-Mail oder über die besonderen Behördenpostfächer Stadt 
Leipzig - Allgemeiner Posteingang oder Stadt Leipzig – Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung - Bodenordnung mit quali-
fizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	Abs.	2	S.	2,	3	VwVfG	
erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

	 Es	wird	gebeten	den	Widerspruch	zu	begründen.	■

Leipzig, den 7. September 2022
gez. G. Weiß

Obere Flurbereinigungsbehörde

II. Hinweise zum Änderungsbeschluss
1.  Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
am Neuordnungsverfahren berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG in-
nerhalb von drei Monaten nach der Bekanntmachung dieses Beschlusses 
bei der Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Obere 
Flurbereinigungsbehörde, Burgplatz 1 in 04109 Leipzig als zuständige Flur-
bereinigungsbehörde anzumelden. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung.
Auf Verlangen der Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, 
Obere Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb 
einer von der Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung 
zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird 
der Anmeldende nicht mehr beteiligt.
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann die Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bo-
denordnung, Obere Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen 
und Festsetzungen gelten lassen (§14 Abs. 2 FlurbG). Der Inhaber eines nicht 
aus dem Grundbuch ersichtlichen Rechts muss die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie 
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungs-
aktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).
2.  Aufforderung zur Grundbuchberichtigung
Die Angaben über Rechtsverhältnisse an den Flurstücken im Flurbereini-
gungsgebiet erhebt die Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Boden-
ordnung aus dem Grundbuch. Um Nachteile zu vermeiden, wird dringend 
empfohlen, die Eintragungen im Grundbuch zu überprüfen und erforderliche 
Berichtigungen zu beantragen. Dazu genügt es in der Regel den Grundbuch-
ämtern die entsprechenden öffentlichen Urkunden wie Erbschein, Erbvertrag, 
öffentliches Testament, Zuschlagsbeschluss etc. vorzulegen.
Grundbucheinsicht und Auskünfte sind gebührenfrei. Für die Berichtigung 
des Grundbuchs sind in bestimmten Fällen gebührenrechtliche Vergünsti-
gungen vorgesehen.
3.  Zeitweise Eigentumsbeschränkungen
Von der öffentlichen Bekanntmachung des Beschlusses bis zur Unanfecht-
barkeit des Neuordnungsplanes gelten folgende Eigentumsbeschränkungen:

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung 
der Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung nur 
Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsbetrieb gehören (§34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. 
Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Stadt Leipzig, Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung errichtet, hergestellt, wesentlich 
verändert oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG).

 Sind entgegen den Bestimmungen nach a) und b) Änderungen vor-
genommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können 
diese im Verfahren unberücksichtigt bleiben. Die Stadt Leipzig, Amt 
für Geoinformation und Bodenordnung kann den früheren Zustand 
auf Kosten der betreffenden Beteiligten wieder herstellen lassen, wenn 
dies für das Flurbereinigungsverfahren dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).

c) Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und 
Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle 
Belange,	insbesondere	des	Naturschutzes	und	der	Landespflege,	nicht	
beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Stadt Leipzig, Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung beseitigt werden (§34 Abs. 1 Nr. 
3 FlurbG).

 Bei Verstößen gegen die Vorschrift muss die Stadt Leipzig, Amt für 
Geoinformation	 und	 Bodenordnung	 Ersatzpflanzungen	 anordnen	
(§ 34 Abs. 3 FlurbG).

d) Von der Bekanntgabe des Neuordnungsbeschlusses bis zur Ausfüh-
rungsanordnung bedürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der Zustimmung der 
Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und  Bodenordnung; die 
Zustimmung darf nur im Einvernehmen mit der Forstbehörde erteilt 
werden (§ 85 Nr. 5 FlurbG). 

Sind Holzeinschläge ohne Zustimmung der Stadt Leipzig, Amt für Geoinfor-
mation und Bodenordnung vorgenommen worden, so kann sie anordnen, 
dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche 
nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in 
Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG).
Verstöße gegen die Anordnung zu Ziffer 3, Buchstaben b), c) und d) sind 
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 145 FlurbG und können mit Geld-
bußen geahndet werden. Es gelten die Bestimmungen des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OwiG).

Beschluss zur geringfügigen Änderung des  
Verfahrensgebietes – Deponie Lindenthal

mailto:geoinformation%40leipzig.de?subject=
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Auf der Grundlage der §§ 4, 14 und 124 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134), und der §§ 51 
und 52 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom 
21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020, 29), hat die 
Ratsversammlung der Stadt Leipzig am 15.09.2022 (Beschlussnummer 
VII-DS-07011, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 18/22 vom 01.10.2022) 
folgende Änderung zur Satzung vom 20. September 2012 (Beschluss-
nummer RBV-1369/12, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 19/12 vom 13. 
Oktober 2012) beschlossen:

Artikel 1 
Inhaltsverzeichnis 

Dem Satzungstext wird ein Inhaltsverzeichnis vorangestellt. 

Artikel 2
Änderung des § 2 Winterdienstpflicht 

Der Absatz 2 wird durch die kursive Passage geändert und lautet neu: 

(2)	Die	Stadt	überträgt	ihre	Winterdienstpflicht	für	Gehwege	auf	die	
Anlieger gemäß § 1 Absatz 5.

Artikel 3
Änderung des § 4 Inhalt und Umfang der übertragenen Winter-
dienstpflicht 

Die Absätze 5, 6 und 10 werden geändert bzw. durch die kursiven 
Passagen ergänzt und lauten neu: 

(5) Die Gehwege sind in einer Breite von mindestens 1,20 Metern zu 
räumen und zu streuen. Ist der Gehweg schmaler als 1,20 Meter, ist 
er in seiner gesamten Breite zu beräumen und zu streuen. An gekenn-
zeichneten Fußgängerüberwegen, Kreuzungen und Einmündungen 
ist der Winterdienst so durchzuführen, dass über den Gehweg ge-
fahrloser Zugang zur Fahrbahn möglich ist. Dazu gehört das Schaffen 
von entsprechenden Durchgängen in den Schneewällen. Taktile Leit-
streifen (Blindenleitsysteme) sind freizuhalten, sodass diese für Blinde und 
Sehbehinderte erfassbar sind.

(6) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse 
müssen Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, 
dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen (Haltestellenbereich) sowie ein 
gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen gewährleistet 
ist. Dazu ist der Winterdienst in der Länge der Haltestellen bis zu einer Tiefe 
von 1,20 m ab Bordsteinkante durchzuführen. Von den Haltestellenbereichen 
aus ist eine Zuwegung zu den angrenzenden zu räumenden Gehwegflächen 
sowie zu den Fahrgastunterständen zu schaffen, sodass ein gefahrloser und 
ungehinderter Zugang zum Haltstellenbereich ermöglicht wird. Taktile Leit-
streifen (Blindenleitsysteme) sind freizuhalten, sodass diese für Blinde und 

Sehbehinderte erfassbar sind. 

(10) Der abgelagerte Schnee ist im Abstand von mindestens 5 Metern 
in einer Schaufelbreite zur Sicherung des Tauwasserablaufes zu unter-
brechen. Straßeneinläufe sind, soweit sie erkennbar sind, im Bereich der 
Gehwege nach Möglichkeit freizuhalten. 

Artikel 4
Änderung des § 5 Einsatz von Streumitteln 

Der Absatz 1 wird geändert und lautet neu: 

(1) Zur Glättebekämpfung sind vornehmlich abstumpfende Streustoffe zu 
verwenden, wobei vorrangig Natursteine wie insbesondere Sand, Splitt und 
Granulat oder Blähschiefer einzusetzen sind. Die Verwendung auftauender 
Streustoffe (Salze) ist grundsätzlich nicht erlaubt. Auftauende Streustoffe 
dürfen nur in Ausnahmefällen (z.B. bei überfrierender Nässe, Eisregen, Reif- 
und Eisglätte) und nur dann verwendet werden, wenn mit abstumpfenden 
Stoffen keine ausreichende Wirkung zu erzielen ist. In diesen Fällen ist aus-
schließlich Kochsalz (Natriumchlorid) zu verwenden.

Artikel 5
Änderung des § 6 Ordnungswidrigkeiten 

Der Satz 2 wird durch die kursive Passage geändert und lautet neu:

Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelt, wer fahrlässig oder 
vorsätzlich	entgegen	§	4	die	Winterdienstpflicht	in	der	aufgeführten	
Art und Weise nicht erfüllt, entgegen § 5 (1) andere Streustoffe verwendet 
oder entgegen § 5 (2) das Streumittel nicht alsbald wieder aufnimmt.

Artikel 6
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Leipziger 
Amtsblatt	in	Kraft.■

Leipzig, am 16.09.2022 Burkhard Jung
Oberbürgermeister 

Die eventuelle Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist 
innerhalb eines Jahres nach der Bekanntgabe dieser Satzung geltend 
zu machen. 

Hinweis
Etwa vier Wochen nach der Veröffentlichung der Änderungssatzung 
im Leipziger Amtsblatt und deren Inkrafttreten ist die komplette 
Straßenreinigungssatzung als Druckexemplar erhältlich. Außerdem 
kann sie nach dem Inkrafttreten im Internet unter www.leipzig.de 
oder www.stadtreinigung-leipzig.de abgerufen werden. 

1. Änderungssatzung zur Winterdienstsatzung  
der Stadt Leipzig vom 20.09.2012
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Beschluss Nummer VII-DS-06137-NF-01 der Ratsversammlung vom 
16.06.2022

Artikel 1
Aufgrund von §§ 4 und 21 der SächsGemO in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 09. März 2018, zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 09. Februar 2022 wird durch Beschluss der Ratsver-
sammlung der Stadt Leipzig vom 16.06.2022 die Entschädigungssatzung 
der Stadt Leipzig vom 27.06.2019, Beschluss Nr. VII-DS-06526-NF-01 
wie folgt geändert:

1. In § 3 wird ein neuer Absatz 3 eingefügt:
„(3) Für die Nutzung des Ratsinformationssystems wird eine Digital-
pauschale für die Anschaffung von Endgeräten und Verbrauchsmitteln 
in Höhe von 204 € jährlich, zahlbar in entsprechenden monatlichen 
Teilbeträgen, gewährt, sofern das jeweilige Stadtbezirksbeirats- oder 

Ortschaftsratsmitglied schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig, Büro 
für Ratsangelegenheiten, auf einen Versand von Ladungen und der 
Sitzungsunterlagen in Papierform verzichtet und sich zur elektroni-
schen	Kommunikation	verpflichtet.	Stadträtinnen	und	Stadträte	sind	
hiervon ausgenommen.“

2. der bisherige § 3 Absatz 3 wird § 3 Absatz 4

Artikel 2
Die	Satzung	tritt	am	01.01.2023	in	Kraft.	■

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Leipzig, 17.06.2022

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung  
von ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungssatzung)

Auf der Grundlage des § 4 des Straßengesetzes für den Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes 
vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762), in Verbindung mit der 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und 
Arbeit über Straßen- und Bestandsverzeichnisse (StraBeVerzVO) vom 
4. Januar 1995 SächsGVBl. S 57, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. März 
2012) sind von den Straßenbaubehörden für Gemeindestraßen und 
sonstige öffentliche Straßen Bestandsverzeichnisse zu führen.
Nach § 54 SächsStrG wird für folgende öffentliche Straße das Bestands-
verzeichnis korrigiert.

Benennung, Verlauf, ungefähre Länge, Art der Korrektur
Teilfläche Auenweg,	Teilfläche	Flurstück	105	Gemarkung	Kleinmiltitz,	
von Höhe Flurstück 86/1 Gemarkung Kleinmiltitz entlang der Flur-
stücke 90/a und 386 Gemarkung Kleinmiltitz, ca. 110 m, Korrektur 
des	 Teilabschnitts	 der	 Verkehrsfläche	 Auenweg	 von	 beschränkt	
öffentlichem Weg (Fußgänger- und Fahrradverkehr) in beschränkt 
öffentlichen Weg (Fußgänger-, Fahrrad- und beschränkter Kraftfahr-
zeugverkehr (Anlieger).
Das oben genannte Verzeichnis liegt 6 Monate zur öffentlichen Einsicht 
aus. Sie können in der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager 
Straße 118, in 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033 in der Zeit von
Mo., Mi., Do.  08:00-14:00 Uhr
Di.  08:00-17:00 Uhr
Fr.  08:00-12:00 Uhr
eingesehen werden.

Gegen die Eintragungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Auslegungsfrist Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitz-
anschrift in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6 (Besucheranschrift, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Abteilung Straßenverwaltung, Prager 
Straße 118-136, 04317 Leipzig, Technisches Rathaus, Haus C, Zimmer 
C.5.033) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch 
in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrens-
gesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter info@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1237673 an der vorgenannten An-
schrift möglich.

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt

Öffentliche Auslegung Bestandsverzeichnisse für Gemeindestraßen 
und sonstige öffentliche Straßen

mailto:info%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Antragsnummern der katasterführenden Behörde: 713-2022-3060,Ge-
schäftszeichen des ÖbVI: 2022-0132

Gemeinde Stadt Leipzig

Gemarkung Eutritzsch
Flurstücke: 51/f, 65/4, 65/17, 65/40, 65/53, 674/4

Die Grenzen der oben genannten Flurstücke sollen durch eine Ka-
tastervermessung nach § 16 des Sächsischen Vermessungs- und 
Katastergesetzes bestimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein 
Verwaltungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der oben aufgeführten Flur-
stücke sind Beteiligte am Verwaltungsverfahren. 
Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den entscheidungserheblichen 
Tatsachen. Dabei wird Ihnen der ermittelte Grenzverlauf an Ort und 
Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen 

des § 16 Abs. 3 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes 
Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern. Mit der Katasterver-
messung sollen Flurstücksgrenzen erstmalig im Liegenschaftskataster 
festgelegt und bestehende Flurstücksgrenzen aus dem Liegenschafts-
kataster in die Örtlichkeit übertragen werden.
Der Grenztermin findet am Dienstag, dem 25.10.2022 um 8:00 Uhr statt.
Treffpunkt: vor Grundstück Delitzscher Straße 95, 04129 Leipzig.
Ich bitte Sie, zum Grenztermin ihren Personalausweis mitzubringen. 
Sie können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 
Dieser muss seinen Personalausweis und eine von Ihnen unter-
schriebene schriftliche Vollmacht vorlegen. Ich weise Sie vorsorglich 
daraufhin, dass auch ohne Ihre Anwesenheit oder der Anwesenheit 
eines von Ihnen Bevollmächtigten Ihre Flurstücksgrenzen bestimmt 
werden	können.	■

gez. Dipl.-Ing. Hans-Peter Keller
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Walter-Köhn-Straße 1d, 04356 Leipzig, Tel. 0341 525 579 0 

Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins gemäß § 15(4)  
der Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs-  

und Katastergesetz (SächsVermKatGDVO)

Antragsnummern der katasterführenden Behörde: 713-2022-3060,Ge-
schäftszeichen des ÖbVI: 2022-0132

Gemeinde Stadt Leipzig

Gemarkung Eutritzsch
Flurstücke: 51/f, 65/4, 65/17, 65/40, 65/53, 674/4

An oben genannten Flurstücken wurden Flurstücksgrenzen durch 
Katastervermessung bestimmt. Allen betroffenen Eigentümern und 
Erbbauberechtigten werden die Ergebnisse der Grenzbestimmung und 
Abmarkung durch Offenlegung bekannt gegeben. Die Ermächtigung 
zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt sich 
aus § 17 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes 
(Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs – und Ka-
tastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011. Die Ergebnisse 
der Grenzbestimmung liegen ab dem 26.10.2022 bis einschließlich 
25.11.2022 in meinen Geschäftsräumen Walter-Köhn-Straße 1d, 04356 
Leipzig zu folgenden Zeiten zur Einsichtnahme bereit: Montag bis 
Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr (Wir bitten möglichst vorab 
um telefonische Terminabstimmung). Gemäß § 17 SächsVermKatGDVO 
gelten die Ergebnisse der Grenzbestimmung ab dem 05.12.2022 als 
bekannt gegeben.

Rechtsgrundlagen: 
Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschafts-
kataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Kataster-
gesetz – SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148) 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.06.2013 (SächsGVBl. 
S. 482), in der jeweils geltenden Fassung und der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministerium des Innern zur Durchführung des 
Sächsischen Vermessungs– und Katastergesetzes (Durchführungs-
verordnung zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz – 
SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die offen gelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Ab-
markung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur Hans-Peter Keller, Promenade 35, 04758 Oschatz, 
schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. Die Frist wird auch durch 
Einlegung des Widerspruchs beim Staatsbetrieb Geobasisinformation 
und	Vermessung	Sachsen,	Olbrichtplatz	3,	01099	Dresden	gewahrt.	■

gez. Dipl.-Ing. Hans-Peter Keller
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Walter-Köhn-Straße 1d, 04356 Leipzig, Tel. 0341.525 579-0 

Offenlegung von Ergebnissen einer Grenzbestimmung und  
Abmarkung nach § 17 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen 

Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatGDVO)
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1 Vorbemerkung

Die Stadt Leipzig gewährt nach Maßgabe dieser Fachförderrichtlinie 
Zuwendungen zur Schaffung neuer Schulplätze und den Erhalt von be-
stehenden Schulplätzen in den Schulstufen Primärstufe, Sekundarstufe 
I und II im Bereich von allgemeinbildenden Schulen, berufsbildenden 
Schulen und Förderschulen durch freie Träger. Eine Förderung ist aus-
schließlich für investive Baumaßnahmen möglich. Ein Rechtsanspruch 
des Antragstellers auf die Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
Zuwendungen können nur im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten 
Mittel gewährt werden.

2 Grundlagen der Förderung

• Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig 
an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwendungs-
richtlinie), Beschluss Nr.

• VI-DS-01241-NF-05 der Ratsversammlung vom 18.05.2016
• Vorgaben zu den baulichen Standards für Objekte der Stadt Leipzig
• Teil B-D: Schulen: Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, VI-Ifo-

04527-NF-02, Ratsversammlung vom 31.01.2018
• Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

die kommunale
• Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO)
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

die Kassen- und Buchführung der Kommunen (SächsKomKBVO)
• Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsSchulG)
• Sächsisches Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (SächsFrTr-

SchulG)
• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
• Abgabenordnung (AO)
• Umsatzsteuergesetz (UStG) in der jeweils geltenden Fassung sowie 

die einschlägigen Beschlüsse der Ratsversammlung.
• Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen 

(SächsVergabeG)
• Sächsisches Inklusionsgesetz (SächsInklusG)
• Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
• Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz (SächsDSG).
• 
3 Zuwendungszweck

Förderfähig sind investive Projekte an Schulen in freier Trägerschaft, 
die der Schaffung zusätzlicher Schulkapazitäten im Bereich der allge-
meinbildenden Schulen, berufsbildenden Schulen und Förderschulen 
im Stadtgebiet Leipzig dienen sowie Sanierungen zur Sicherung der 
bestehenden Schulkapazitäten. Der Zuwendungszweck realisiert sich 
insbesondere durch Neubau, Sanierung oder Umbau bestehender Ge-
bäude im investiven Bereich.

Ausgeschlossen ist die Förderung von Hortplätzen.

Eine Förderung von Vorhaben nach dieser Richtlinie begründet keinen 
Rechtsanspruch auf eine Förderung von Folgevorhaben.

4 Zuwendungsempfänger

Empfänger im Sinne dieser Fachförderrichtlinie sind ausschließlich 
freie Träger von Schulen als juristische Personen, die bei der Erfüllung 
der allgemeinen öffentlichen Bildungsaufgabe eigenverantwortlich 
mitwirken und die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes 
und der Verfassung des Freistaates Sachsen förderliche Arbeit bieten.

5 Zuwendungsvoraussetzungen

Zuwendungen sind zweckgebunden und dürfen grundsätzlich nur 
gewährt werden, wenn

• die Regelungen des Freistaates Sachsen oder andere Finanzierungs-
vorschriften eine Förderung nicht zulassen bzw. die bereitgestellten 
Fördermittel nicht ausreichend sind, an der Erfüllung der Maß-
nahme ein Interesse der Stadt Leipzig besteht und das Vorhaben 
ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang 
durchgeführt werden kann,

• die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maßnahme erfüllt 
werden,

• die	Gesamtfinanzierung	im	Rahmen	der	Grundsätze	der	Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit gesichert ist,

• die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Zuwendungsempfän-
gers außer Zweifel steht und der Nachweis über die Mittelverwen-
dung gesichert erscheint,

• andere verfügbare öffentliche Fördermöglichkeiten vorrangig 
genutzt wurden,

• ein eigener Finanzierungsanteil von mindestens 40 Prozent der als 
zuwendungsfähig anerkannten Ausgaben erbracht wird,

• sich eine mehrjährige Maßnahme im Doppelhaushaltes der Stadt 
Leipzig realisieren lässt,

• gegen die Zuwendungsempfänger/-innen keine offenen Forderun-
gen seitens der Stadt Leipzig vorliegen1.

Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen und bei Anschaffungen muss 
der	 Empfänger	 auch	 in	 finanzieller	 Hinsicht	 die	 Gewähr	 für	 eine	
ordnungsgemäße Verwendung und Unterhaltung der Anlagen bieten.

Zuwendungen werden nur für kassenmäßige Auszahlungen im Haus-
haltsjahr gewährt. In begründeten Ausnahmefällen darf die Zuwendung 
auch für Rechnungen verwendet werden, deren zugrundeliegende 
Leistung im Haushaltsjahr erbracht wurde und die bis zum 15. Januar des 
dem Haushaltsjahr folgenden Jahres eingegangen sind (Poststempel).

Projekte	von	Antragstellern,	die	außerhalb	der	Stadt	Leipzig	stattfinden,	
sind von einer Förderung ausgeschlossen.

6 Zuwendungsart

Die Stadt Leipzig gewährt Zuwendungen nach dieser Fachförderricht-
linie ausschließlich als Projektförderung für den investiven Bereich.

Als Projektförderung werden einmalige Zuwendungen zur Deckung 
von Aufwendungen des Zuwendungsempfängers für einzelne zeitlich 
und inhaltlich abgegrenzte Vorhaben bezeichnet.

Hier wird die Zuwendung zur Deckung von Aufwendungen für eine 
Investition gewährt, die sich auf die Beschaffung oder Herstellung 
eines Vermögensgegenstandes bezieht.

7 Finanzierungsart

Die	Projektförderung	erfolgt	ausschließlich	zur	Teilfinanzierung	als	
Anteilsfinanzierung.	Diese	wird	nach	einem	bestimmten	Vomhundert-
satz oder Anteil der zuwendungsfähigen Auszahlungen berechnet und 
auf einen Höchstbetrag begrenzt.
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Offene Forderungen sind Forderungen, die fällig und unbestritten bzw. 
rechtskräftig festgestellt worden sind. 

Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig über die  
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft  
zur Schaffung neuer Schulplätze im Bereich  

allgemeinbildender und berufsbildender Schulen  
(Fachförderrichtlinie Schulplätze)

(Beschluss Nummer VII-DS-00461-NF-01-DS-01 der Ratsversammlung vom 15.09.2022)
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8 Antragsverfahren
8.1 Antragstellung

Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf einen begründeten und 
mit den notwendigen Unterlagen versehenen schriftlichen Antrag 
hin gewährt. Die Antragstellung mittels der zur Verfügung gestellten 
Formulare der Anlage 1 und 2 und erfolgt bei der 
  Stadt Leipzig 
  Amt für Schule 
  04092 Leipzig

Der Antrag auf Projektförderung umfasst insbesondere:

• Angaben zum Antragsteller (Kontaktdaten, vertretungsberechtigte 
Person(en), Kurzprofil, Rechtsform und ggf. Satzung),

• Angaben zum Verwendungszweck in Form einer Beschreibung 
des Vorhabens unter Erläuterung der angestrebten Ziele und 
Zielgruppe(n) und ggf. der Faktoren, nach denen die Wirkung des 
Vorhabens bewertet werden soll

• Angaben zu den Aufwendungen des Vorhabens (aufgegliedert nach 
einzelnen Positionen, einschließlich der nicht zuwendungsfähigen 
Aufwendungen), sowie

• deren Finanzierung (Einnahmen, Dritt- und Eigenmittel) in Form 
eines jährlichen Kosten- und Finanzierungsplans

• Planungsunterlagen
• Vorbescheide oder sonstige Nachweise über die baurechtliche 

Zulässigkeit
• Kostenermittlung (die Kosten sind als Kostenberechnung nach DIN 

276, ggf. nach Bauobjekten/Bauabschnitten unterteilt, vorzugsweise 
nach Gewerken, zu ermitteln, wobei diejenigen Kosten, für die 
eine Zuwendung beantragt wird, gesondert auszuweisen sind/
als Anlage sind, soweit erforderlich, Kostenaufschlüsselungen oder 
Berechnungen anderer Art, deren Ergebnisse der Kostenermittlung 
zugrunde gelegt wurden, beizufügen)

• Angaben zum vorgesehenen Vergabeverfahren
• Bauzeitplan und Finanzierungsplan

Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen beteiligt das Amt für Schule 
die zuständigen fachtechnischen Ämter der Stadt Leipzig. Dazu zählen 
das Amt für Stadtgrün und Gewässer, das Amt für Gebäudemanage-
ment, das Verkehrs- und Tiefbauamt, das Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege	und	das	Amt	für	Wohnungsbau	und	Stadterneuerung.

Hat ein Zuwendungsempfänger für das Vorhaben Zuwendungen von 
dritter Seite beantragt, so ist dieser Zuwendungsantrag sowie ggf. ein 
bereits ergangener Zuwendungsbescheid ebenfalls beizufügen.

Wenn der Antragsteller für dasselbe Vorhaben Zuwendungsanträge 
bei	mehreren	Fachämtern	der	Stadt	Leipzig	stellt,	ist	er	verpflichtet,	das	
Amt für Schule sowie die jeweiligen Fachämter zur Vermeidung einer 
Doppelförderung darüber in Kenntnis zu setzen. Die entsprechenden 
Zuwendungsanträge bzw. -bescheide sind dem Antrag beizufügen.

Im Antrag ist zu erklären, ob der Antragsteller allgemein oder für das 
betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach §15 UStG berechtigt 
ist. Ist dies der Fall, so hat der Antragsteller die sich ergebenden Vor-
teile auszuweisen.

Unvollständige Anträge werden aktenkundig zur Überarbeitung 
zurückgegeben. Daraus resultierende Fristversäumnisse gehen zu 
Lasten des Antragstellers.

8.2 Antragsfristen

Der Antrag auf Gewährung einer städtischen Zuwendung gemäß bei-
gefügtem Formular ist bis spätestens 31.12. eines Kalenderjahres für 
eine Bewilligung im Folgejahr dem Amt für Schule vorgelegt werden.

Die vollständigen Antragsunterlagen müssen dem Amt für Schule bis 
spätestens 31.03. des Bewilligungsjahres vorgelegt werden.

Zuwendungen können nur im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten 
Mittel gewährt werden.

8.3 Vorzeitiger Maßnahmebeginn

Zuwendungen werden zukunftsbezogen bewilligt. Eine Förderung 
bereits begonnener oder durchgeführter Projekte ist demnach nicht 
zulässig.

Als Maßnahmebeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Aus-
führung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages (ohne 
Rücktrittsrecht) zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, 
Baugrunduntersuchungen, Grunderwerb und Herrichten des Grund-
stücks (zum Beispiel Gebäudeabbruch, Planieren) nicht als Beginn des 
Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung.

Der Zuwendungsempfänger muss mit dem Beginn des Vorhabens 
warten, bis die Entscheidung durch Zuwendungsbescheid oder Unter-
zeichnung eines Zuwendungsvertrages getroffen wurde.

Der Zuwendungsempfänger hat mit der Antragsstellung zu erklären, 
dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde.

Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der vorzeitige Beginn aus be-
gründetem Anlass durch Vorbescheid - ohne Rechtsanspruch auf eine 
spätere Zuwendung - zugelassen wurde.

Mit Einreichen des Zuwendungsantrages ist die Genehmigung für einen 
vorzeitigen Maßnahmebeginn zu beantragen. Erst nach Zugang der 
schriftlichen Genehmigung kann mit dem Projekt begonnen werden. 
Die Ausnahmeregelung erstreckt sich auf den Zeitraum zwischen 
Antragstellung und Bewilligung.

9 Bewilligungsverfahren

Die Bewilligung einer Zuwendung erfolgt durch das Amt für Schule 
im Einvernehmen mit dem Fachausschuss Jugend, Schule und Demo-
kratie in der Regel durch einen schriftlichen Zuwendungsbescheid.

Das Amt für Schule kann, anstatt einen Zuwendungsbescheid zu er-
lassen, einen Zuwendungsvertrag mit dem Zuwendungsempfänger 
schließen, sofern dies als geeignet und zweckmäßiger erscheint.

Bestandteil des Zuwendungsbescheides/ Zuwendungsvertrages sind 
die Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest) und die Baufachlichen 
Nebenbestimmungen	(NBest-Bau)	der	Stadt	Leipzig,	die	Auflagen	und	
Bedingungen im Sinne des § 36 VwVfG sowie notwendige Erläuterun-
gen enthalten. Die Beachtung ist für den Zuwendungsempfänger ver-
pflichtend	und	im	Rahmen	des	Verwendungsnachweises	zu	bestätigen.

10 Zuwendungsfähige Ausgaben

Für die Bemessung der zuwendungsfähigen Auszahlungen gelten 
folgende Kostenober- grenzen pro Platz:

Allgemeinbildende Schulen und Berufsbildende Schulen:

• 25.000.00 € bei Neubauten oder Erweiterungsbauten, die der 
Schaffung neuer und dem Erhalt bestehender Schulplätze dienen

• 15.000,00 € bei Ausbau-/Umbaumaßnahmen oder Brandschutz-
maßnahmen, die der Schaffung zusätzlicher und dem Erhalt 
bestehender Schulplätze gegenüber dem Ursprungszustand vor 
Beginn der Maßnahme dienen

Förderschulen:

• 37.500,00 € bei Neubauten oder Erweiterungsbauten, die der 
Schaffung neuer und dem Erhalt bestehender Schulplätze dienen

• 22.500,00 € bei Ausbau-/Umbaumaßnahmen oder Brandschutz-
maßnahmen, die der Schaffung zusätzlicher und dem Erhalt 
bestehender Schulplätze gegenüber dem Ursprungszustand vor 
Beginn der Maßnahme dienen

Als zuwendungsfähige Baukosten nach dieser Richtlinie werden an-
erkannt:

• 200 Herrichten und Erschließen,
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• 300 Bauwerk – Baukonstruktionskosten,
• 400 Bauwerk – Technische Anlagen,
• 500 Außenanlagen
• 700 Baunebenkosten.

Nicht zuwendungsfähige Ausgaben nach dieser Richtlinie sind:
• 
• Personal- und Sachausgaben,
• Ausstattungskosten,
• Fracht-, Liefer-, Versand- bzw. Transportkosten,
• Pädagogisches Material,
• Arbeitsmaterialien,
• Kosten für festliche Anlässe,
• Zinsen,
• Mahngebühren,
• unentgeltlich erbrachte Eigen- und Fremdleistungen

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben 
oder hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden 
und sorgfältig zu behandeln.

Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwen-
dungsbescheid/ Zuwendungsvertrag festgelegten zeitlichen Bindung 
nicht anderweitig verfügen. Soweit die Umsatzsteuer nach § 15 UStG 
als Vorsteuer abziehbar ist, gehört sie nicht zu den zuwendungsfähigen 
Auszahlungen.

Stellt	 die	 Zuwendung	 ein	 Entgelt	 für	 eine	 umsatzsteuerpflichtige	
Leistung dar, ist der bewilligte Zuwendungsbetrag als Bruttobetrag 
zu	verstehen.	Die	Pflicht	zur	Prüfung	der	Umsatzsteuerpflicht	und	
das entsprechende Risiko der Umsatzsteuerbelastung verbleibt beim 
Zuwendungsempfänger.

Die konkreten zuwendungsfähigen Auszahlungen werden im Zu-
wendungsbescheid bzw. Zuwendungsvertrag festgelegt.

11 Auszahlungsverfahren

Die bewilligte Zuwendung darf erst nach Bestandskraft, d.h. nach Ablauf 
der Rechtsbehelfsfrist des Zuwendungsbescheides angefordert und 
ausgezahlt werden. Ein Teilwiderspruch gegen nicht bewilligte Antrags-
bestandteile behindert die Bestandskraft des bewilligten Teiles nicht.

Verzichtet der Zuwendungsempfänger schriftlich auf die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs (Anlage 3), führt dies zur vorzeitigen Bestandskraft 
des Zuwendungsbescheides.

Die Zuwendungen dürfen nur insoweit und nicht eher ausgezahlt 
werden, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach Aus-
zahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks 
benötigt werden. Eigenmittel und sonstige Finanzierungsmittel der 
Zuwendungsempfänger sind zuerst einzusetzen, bevor Zuwendungen 
der Stadt Leipzig ausgezahlt werden.

Zuschüsse für Investitionen werden nur dann ausgezahlt, wenn es der 
Baufortschritt erlaubt.

In geeigneten Fällen ist die Auszahlung der Zuwendung im Zuwen-
dungsbescheid nach folgenden Möglichkeiten zu bestimmen:

• ohne Anforderung zum 1. Oktober des laufenden Haushaltsjahres, 
spätestens nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die 
Bewilligungsbehörde

• ohne Anforderung in voller Höhe zu einem im Zuwendungsbe-
scheid festzusetzenden Zeitpunkt

Die Auszahlung der Zuwendungen setzt voraus, dass die Verwendungs-
nachweise für die dem Haushaltsjahr vorangegangenen Zuwendungen 
dem Amt für Schule vorher zugegangen sind. Dies gilt nicht, wenn im 
Zuwendungsbescheid eine andere Regelung getroffen wurde.

12 Nachweisverfahren

12.1 Verwendungsnachweis

Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwen-
dung legt der Zuwendungsempfänger dem Amt für Schule einen 

Verwendungsnachweis vor.

Dieser besteht weiter aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 
Nachweis. Die entsprechenden Formulare werden mit dem Zuwen-
dungsbescheid bzw. Zuwendungsvertrag zur Verfügung gestellt.

Im Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das er-
zielte Ergebnis und seine Auswirkungen darzustellen und im Einzelnen 
zu erläutern. Tätigkeits-, Geschäfts-, Abschluss und Prüfungsberichte, 
etwaige Veröffentlichungen und dergleichen sind beizufügen.

Im zahlenmäßigen Nachweis sind sämtliche mit dem Zuwendungs-
zweck zusammen- hängenden Einzahlungen und Auszahlungen ent-
sprechend der Gliederung des der Bewilligung zu Grunde gelegten 
Kosten- und Finanzierungsplanes summarisch darzustellen.

Dem Verwendungsnachweis sind die Originalbelege (Einzahlungs- 
und Auszahlungsbelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge 
über die Vergabe von Aufträgen beizufügen. Die Belege müssen so 
aufgeschlüsselt werden, dass sie prüfungsfähig sind. Ausgaben, die 
unzureichend nachgewiesen sind, können nicht anerkannt werden.

Der Zuwendungsempfänger hat im Verwendungsnachweis zu be-
stätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und 
Belegen übereinstimmen.

Das Amt für Schule und das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leipzig 
sind berechtigt, Bücher, Belege oder sonstige Geschäftsunterlagen 
anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche 
Erhebung zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zu-
wendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten 
und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

Der Zuwendungsempfänger hat alle Belege und Verträge sowie alle 
sonstigen mit der Förderung im Zusammenhang stehenden Unterlagen 
10 Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren.

12.2 Einfaches Verfahren

Für Zuwendungen bis einschließlich 15.000 Euro ist ein einfaches 
Verfahren möglich. Die einzureichenden Unterlagen bestimmen sich 
nach Ziffer 12.1. Auf die Vorlage der Bücher und Belege wird dagegen 
verzichtet.

Das Recht der Nachforderung bzw. Einsichtnahme und Prüfung ist 
davon nicht berührt.

Der einfache Verwendungsnachweis ist durch einen Kassenprüfer des 
Zuwendungs- empfängers (Verbände, Vereine) oder ggf. durch eine 
eigene Prüfungseinrichtung des Zuwendungsempfängers zu bestätigen.

Sofern andere juristische Personen des öffentlichen Rechts eine Prüfung 
durchführen, genügt der Nachweis dieses Prüfungsergebnisses.

Die Entscheidung über die Zulassung des einfachen Verwendungs-
nachweises ergeht im Zuwendungsbescheid.

12.3 Vorlagefrist

Der Verwendungsnachweis ist spätestens drei Monate nach Ablauf 
des Bewilligungs- zeitraumes bzw. nach Fertigstellung der Maßnahme 
vom Zuwendungsempfänger unaufgefordert dem Amt für Schule 
vorzulegen.

Dabei ist ggf. der Zeitpunkt der Inbetriebnahme anzugeben. In Aus-
nahmefällen kann das Amt für Schule die Vorlagefrist auf begründeten 
Antrag des Zuwendungsempfängers verlängern.

Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf eines Haushaltsjahres 
(31.12.) erfüllt oder wurde die Zuwendung über den Zeitraum des 
Doppelhaushaltes gewährt, ist binnen zweier Monate nach Ablauf 
des Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen Mittel ein 
Zwischennachweis zu führen.

Bei einem Zwischennachweis genügt der Sachbericht gemeinsam mit 
einer nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten gegliederten summa-
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rischen Zusammenstellung entsprechend der Gliederung des Kos-
ten- und Finanzierungsplans ohne Vorlage der Originalbelege. Das 
entsprechende Formular wird mit dem Zuwendungsbescheid bzw. 
Zuwendungsvertrag zur Verfügung gestellt.

13 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Der	Zuwendungsempfänger	ist	verpflichtet,	dem	Amt	für	Schule	un-
verzüglich Sachverhalte anzuzeigen, wenn

• er nach Vorlage des Kosten- und Finanzierungsplanes weitere 
Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen Stellen beantragt 
oder von ihnen erhält,

• sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung 
der Finanzierung ergibt,

• der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der 
Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

• sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der 
bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,

• die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung verbraucht werden können, soweit die Auszahlung 
der Zuwendung nicht nach festen Zeitpunkten bestimmt wurde,

• Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck 
genutzt bzw. nicht mehr benötigt werden,

• es bei der Durchführung der Maßnahme terminliche Verschie-
bungen gibt,

• er beabsichtigt, Ziele und Maßnahmen zu ändern,
• sich Änderungen in der Vertretungsbefugnis des Zuwendungs-

empfängers ergeben haben,
• er seine Organisationsstruktur ändert,
• ein Insolvenzverfahren von bzw. gegen ihn beantragt oder eröffnet 

wird.

14 Rückforderung

Wird der Zuwendungsbescheid (teilweise) unwirksam oder durch das 
Amt für Schule mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen 
oder widerrufen, ist die Zuwendung – auch wenn sie bereits verwendet 
worden ist – (anteilig) zu erstatten. Die zu erstattende Leistung wird 
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

Dies gilt insbesondere, wenn
• eine nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der 

Finanzierung eingetreten ist,
• der Zuwendungsempfänger den Zuwendungsbescheid durch 

Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder 
unvollständig waren,

• die Zuwendung oder aus der Zuwendung beschaffte Gegenstände 
nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck oder unwirt-
schaftlich verwendet wird,

• der	Zuwendungsempfänger	 seiner	Mitteilungspflicht	gegenüber	
der Stadtkämmerei nicht rechtzeitig und vollständig nachkommt,

• der Verwendungsnachweis nicht wie vorgeschrieben geführt oder 
nicht rechtzeitig vorgelegt wird,

• die Zweckbindungsfrist nicht eingehalten wird.

15 Veröffentlichung

Alle Veröffentlichungen, die sich auf das geförderte Projekt beziehen, 
müssen Hinweise auf die Förderung durch die Stadt Leipzig enthalten.

Entsprechend dem Ratsbeschluss RBV-1286/12 – Zuwendungsbericht 
für Leipzig vom 18.07.2012 werden alle Zuwendungen der Stadt 
Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen jährlich 
im Zuwendungsbericht unter Einhaltung der festgelegten datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen erfasst und veröffentlicht.

Die zu veröffentlichenden Daten beinhalten
• 
• den Empfänger der Förderung,
• die Art der Zuwendung,
• die vom Empfänger beantragten Mittel,
• die dem Empfänger bewilligten Mittel,
• die vom Empfänger abgerufenen Mittel sowie
• die Verwendung der abgerufenen Mittel.
• 
Der Zuwendungsempfänger erklärt mit der Unterschrift zum Antrag 

sein Einverständnis zur Veröffentlichung.

16 In-Kraft-Treten

Die Fachförderrichtlinie tritt zum 01.01.2023 in Kraft und wird im 
Leipziger Amtsblatt sowie dem Internetportal der Stadt Leipzig unter 
www.leipzig.de veröffentlicht.	■

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Leipzig, 16.09.2022

https://www.leipzig.de/
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 15.09.2022 beschlossen, 
dass der Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 58 „ Medizinisch-wis-
senschaftliches Zentrum Leipzig-Südost“ aufgehoben werden soll. 
Gleichzeitig wurde der Entwurf der Satzung gebilligt und die öffentliche 
Auslegung nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Er ist im Stadtpla-
nungsamt, Zimmer 498 niedergelegt und kann zu den unten genannten 
Zeiten für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden. 

Das	Plangebiet	befindet	sich	in	Leipzig-Südost,	im	Ortsteil	Probstheida	
nördlich der Strümpelstraße auf dem Gelände des dort ansässigen 
Herzzentrums (entsprechend kartenmäßiger Darstellung).

Mit der Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplans sollen 
die Voraussetzungen geschaffen werden, um von den Festsetzungen 
abweichende bauliche Nutzungen auf der Grundlage von § 34 BauGB 
zulassen zu können (Errichtung einer Rettungswache). 

Der Entwurf der Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans, die Begründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen werden

vom 18.10.2022 bis 17.11.2022

im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Stadt-
planungsamt, im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496 - 499, 
während der Dienststunden  

Mo./Mi.  8:00 Uhr – 15:00 Uhr   
Di./Do.   8:00 Uhr – 16:00 Uhr  
Fr.     8:00 Uhr – 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich ausgelegt.
 
Die gesamten Planunterlagen können zusätzlich über die Webseite der 
Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell sowie über 
das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur Bauleitplanung 
unter www.bauleitplanung.sachsen.de und im Stadtbüro, Burgplatz 1 
(Zugang über Markgrafenstraße 3), 04109 Leipzig, Öffnungszeiten 
Mo./Fr. 13:00 – 16:00 Uhr und Di./Mi./Do. 13:00 – 18:00 Uhr ein-
gesehen werden

I

I
I I I

IIII

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I
I I

I
I

I
I

I
I

I I I I I
I

I

I I I I I I I I

I

I I I

I

IIIIIIIIIIIIII

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I
I

I
I

I

I
I

I
I

III

I

I

I

I

I

(Etzoldsche
Sandgrube)

"Grüne Ecke"

KGV

"Denkmalsblick"

KGV

Freundschaftspark

"Alt-Probstheida"

KGVSppl.

Sppl.

Nieritz
str.

H
erbert-B

ochow
-Str.

Katzstr.

Thiersc
hstr

.

Franzosenallee

Trendelenburgstr.

Katzstr.

Herbstweg

Tschechen-

Strümpellstr.

Augustinerstr.

Wilhelm-His-

str.

Arlandbogen
Fontanestr.

C
rednerstr.

C
urschm

annstr.

Bockstr.

Naunhofer Str.

Strümpellstr.

Str.

Weber-Weg Buckyweg

Thierschstr.

Strümpellstr.

C
hem

nitzer Str.

Prager Str.

G
ebrüder-

Schweizerbogen

Wunderlic
hstr

.

Russenstr.

Crednerstr.
Zw

eifelstr.

Täschner-Tr
ög

el
w

eg

Buckyweg

Russenstr.

bogen

Russenstr.

Großsteinberger Str.

Adam
sw

eg

G
ild

em
ei

st
er

rin
g Gildem

eisterring

Hartm
annw

eg

Cohn-

heim
str.

Payrstr.

M
argarete-von-

W
rangell-S

tr.

Zadestr.

L.-Thoma-Weg

zer-

artstr.
Leuck

Klinik
Gwhs.

kirche
Immanuel-

Altenh. Schule

Somatische

Herzzentrum

KiTa.

KiTa.

Schule

Sporth.

Probstheida

Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und  
Erschließungsplanes Nr. 58 „Medizinisch-wissenschaftliches 

Zentrum Leipzig-Südost“, Leipzig-Probstheida
Öffentliche Auslegung des Planentwurfs

Geltungsbereich der Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 58 „Medizinisch-wissenschaftliches Zentrum Leipzig-Südost“ (fett 
umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
https://www.bauleitplanung.sachsen.de
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Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, den Beschluss im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abzurufen unter 
https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-07108).

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden; nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
(vgl. § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB). Sofern Sie eine schriftliche 
Stellungnahme abgeben, richten Sie diese bitte an die Stadt Leipzig, 
Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig.

Die in den vorliegenden Stellungnahmen genannten voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen beziehen sich insbesondere auf folgende Aus-
sagen und Hinweise:

• Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz zu Menschen (Immissionen 
aufgrund der vorgesehenen Rettungswache und Verkehrslärm) 

• Stadt Leipzig, Amt für Stadtgrün und Gewässer	 zu	 Pflanzen	
(Überprüfung der aus der ursprünglichen Planung umzusetzenden 
Baumpflanzungen)

Darüber hinaus liegen folgende Arten umweltbezogener Informa-
tionen vor: 

• Bestandslageplan mit Baumstandorten vom 08.12.2021 (Anlage 
zur Begründung)

• Umweltbericht: Für die Belange des Umweltschutzes wurde im 
Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet wurden. Der Umweltbericht 
ist Bestandteil der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans 
und enthält Informationen und Aussagen zu den Auswirkungen 
auf Fläche, Boden, Grund-, Niederschlagswasser, und oberirdische 
Gewässer,	Klima,	Pflanzen,	Tiere	und	Biologische	Vielfalt,	Land-
schaft, Menschen und Gesundheit, Kultur- und sonstige Sachgüter, 
und deren Wechselwirkungen sowie die Auswirkungen aufgrund 
der	Anfälligkeit	für	Unfälle	oder	Katastrophen.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

https://ratsinfo.leipzig.de
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Die Kreisfreie Stadt Leipzig auf der Grundlage des § 28 Absatz 1 Satz 1, 
§ 29 Absatz 1 und 2, § 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung der Sächsischen 
Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständig-
keiten nach dem Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung 
für Impfungen und andere Maßnahmen der Prophylaxe folgende

Allgemeinverfügung:

1. Begriffsbestimmung

 Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten, soweit nicht 
anders angegeben, für folgende Personen (betroffene Personen):

1.1 Personen, die engen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2	infizierten	Person	(Quellfall)	nach den Kriterien des 
Robert Koch-Instituts hatten, gelten als enge Kontaktpersonen. 
Dazu gehören Personen, die mit der positiv getesteten Person in 
einem Hausstand zusammenleben (Hausstandsangehörige) und 
vergleichbare enge Kontaktpersonen. 

1.2 Personen, die Symptome zeigen, die auf eine SARS-CoV-
2-Infektion hindeuten (COVID-19-typische Symptome) und 
für die entweder das Gesundheitsamt eine Testung auf  
SARS-CoV-2 angeordnet hat oder die sich aufgrund der Symptome 
nach ärztlicher Beratung einer Testung auf SARS-CoV-2 unterzogen 
haben (Verdachtspersonen). 

1.3 Personen, die sich selbst mittels Antigen-Schnelltest (sog. Selbst-
test) positiv getestet haben, gelten bis zum Vorliegen des Ergeb-
nisses des PCR-Tests (molekularbiologische Untersuchung auf 
das Vorhandensein von Coronavirus SARS-CoV-2) oder eines 
Antigentests (Fremdtestung durch einen Leistungserbringer) als 
Verdachtsperson.

1.4 Personen, die Kenntnis davon haben, dass ein nach Inkrafttreten 
dieser Allgemeinverfügung bei ihnen vorgenommener PCR-Test 
oder Antigentest (Antigentest für den direkten Erregernachweis von 
SARS-CoV-2) ein positives Ergebnis aufweist sind positiv getestete 
Personen. Das gilt auch dann, wenn sie bisher Verdachtspersonen 
nach Nr. 1.2 oder Nr. 1.3 dieser Allgemeinverfügung waren. 

1.5 Einem PCR-Test (molekularbiologische Untersuchung auf das Vor-
handensein des Coronavirus SARS-CoV-2) ist die Diagnostik mit 
weiteren Methoden des Nukleinsäurenachweises, wie zum Beispiel 
PoC-NAT-Tests, gleichgestellt. 

1.6 Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten zudem für be-
troffene Personen, die nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Kreisfreien Stadt Leipzig haben oder zuletzt hatten, wenn der Anlass 
für die Amtshandlung in der Kreisfreien Stadt Leipzig hervortritt. 
In diesen Fällen wird das örtlich zuständige Gesundheitsamt unver-
züglich unterrichtet. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung 
gelten so lange fort, bis das örtlich zuständige Gesundheitsamt eine 
abweichende Entscheidung trifft.

2. Absonderung und weitere Schutzmaßnahmen

2.1 Engen Kontaktpersonen wird dringlich empfohlen, insbesonde-
re Kontakte zu vulnerablen Personen zu reduzieren, auf eigene 
Symptome zu achten und sich mittels Antigen-Schnelltest auf das 
Vorliegen einer Infektion mit SARS-Cov-2 zu testen oder testen zu 

Bekanntmachung der Kreisfreien Stadt Leipzig vom 01.10.2022
Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig zum Vollzug des Gesetzes  

zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten  
beim Menschen (IfSG)

Absonderung von Verdachtspersonen und von  
positiv auf das Coronavirus getesteten Personen

lassen. Die Testung soll am 3. oder 4. Tag nach dem Kontakt zu der 
positiv	getesteten	Person	stattfinden.	Entwickeln	diese	COVID-19-ty-
pische Symptome, müssen sie sich selbst in Absonderung begeben 
und eine zeitnahe Testung veranlassen.

2.2 Verdachtspersonen müssen sich unverzüglich nach Vornahme der 
Testung absondern. Die Isolation gilt aufgrund dieser Allgemeinver-
fügung als angeordnet. Verdachtspersonen sollen unverzüglich ei-
nen Bestätigungstest durchführen lassen. Ein Bestätigungstest ist als  
PCR-Test oder Antigentest (Fremdtestung durch einen Leistungs-
erbringer) durchzuführen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses 
des Bestätigungstests müssen sich die Personen absondern. Im 
Fall eines positiven Bestätigungstests gilt die Person als positiv 
getestete Person. 

 Aus wichtigen Gründen kann nach einer Selbsttestung auf eine 
Bestätigungstestung verzichtet werden. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn eine ärztliche Krankschreibung wegen 
Verdacht auf die COVID-19-Erkrankung oder aufgrund der Dia-
gnose der COVID-19-Erkrankung vorliegt. Ein wichtiger Grund 
liegt außerdem vor, wenn das Aufsuchen der testenden Stelle mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. 

 Hinweis: Für die Geltendmachung eines Entschädigungsanspruchs 
gemäß § 56 Absatz 1 IfSG ist ein Bestätigungstest weiterhin er-
forderlich. Für die Ausstellung eines Genesenennachweises ist ein 
PCR-Test erforderlich.

	 Verdachtspersonen	sind	verpflichtet,	ihre	Hausstandsangehörigen	
über den Verdacht auf eine Infektion zu informieren und auf das 
Gebot zur Kontaktreduzierung hinzuweisen. 

2.3 Positiv getestete Personen	sind	verpflichtet,	
- sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des positiven Test-

ergebnisses abzusondern, sofern sie sich noch nicht in Absonde-
rung	befinden.	Hierzu	bedarf	es	keiner	gesonderten	Anordnung	
oder Mitteilung durch das Gesundheitsamt. Die Isolation gilt 
aufgrund dieser Allgemeinverfügung als angeordnet.

- ihren Hausstandsangehörigen und ggf. vergleichbaren Kontakt-
personen ihr positives Testergebnis mitzuteilen und sie darüber 
zu informieren, dass sie ihre Kontakte zu vulnerablen Gruppen 
reduzieren, auf Symptome achten und sich am 3. oder 4. Tag 
nach dem Kontakt testen sollen.

 Mittels Antigentest positiv getesteten Personen wird empfohlen, 
einen PCR-Test zur Bestätigung durchführen zu lassen, auch um 
sich	bei	Bedarf	ein	Genesenenzertifikat	ausstellen	zu	lassen.

 Personen, welche die Corona-Warn-App heruntergeladen haben, 
wird dringend empfohlen, das positive Testergebnis zu teilen. 

 Der Nachweis des positiven PCR-Testergebnisses ist aufzubewahren, 
um	bei	Bedarf	ein	Genesenenzertifikat	erstellen	zu	lassen.

 Der PCR- oder Antigentest-Testnachweis dient als Nachweis der 
Absonderung gegenüber Dritten und ist für etwaige Anträge auf 
Entschädigungen für Verdienstausfälle einzureichen.

 Die Absonderung hat in einer Wohnung oder einem anderweitig 
räumlich abgrenzbaren Teil eines Gebäudes (Absonderungsort) zu 
erfolgen. 

2.5 Verdachtspersonen und positiv getestete Personen dürfen während 
der Zeit der Absonderung den Absonderungsort ausschließlich nur für 
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die Durchführung der Testung, die Inanspruchnahme medizinischer 
Behandlungen oder zur Sterbebegleitung unter strenger Beachtung der 
Hygieneregeln (FFP2-Maske, Abstandsregeln) verlassen. 

2.6 In der gesamten Zeit der Absonderung muss eine räumliche oder 
zeitliche Trennung des/der Betroffenen von anderen Hausstands-
angehörigen sichergestellt sein. Eine zeitliche Trennung kann z. B. 
dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern 
nacheinander eingenommen werden. Eine räumliche Trennung 
kann z. B. dadurch erfolgen, dass sich die betroffene Person in einem 
anderen Raum als die anderen Hausstandsangehörigen aufhält.

2.7 Während der Absonderung darf die betroffene Person keinen Be-
such durch Personen, die nicht zum selben Hausstand gehören, 
empfangen. Das Gesundheitsamt kann im begründeten Einzelfall 
eine andere Entscheidung treffen. 

3. Pflichten der testenden Stelle

3.1 Die testende Stelle informiert die Verdachtsperson und die getestete 
Person schriftlich oder elektronisch über die in 2.2 und 2.3 genannten 
Pflichten.	Die	Meldepflichten	gemäß	§	6	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	t	
und § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 44a IfSG bleiben davon unberührt und 
erfolgen grundsätzlich digital unter Nutzung eines individuellen 
e-Meldeportals des Gesundheitsamtes. Positive Testergebnisse, die 
im Rahmen von „Freitestungen“ erbracht wurden, sollen nicht an 
das Gesundheitsamt übermittelt werden. Hierzu ist es notwendig, 
dass die testende Stelle den Bestätigungstest-Nachweis, auf dem 
die Absonderung beruht, einsieht. 

3.2 Die testende Stelle übermittelt die Mobiltelefonnummer und die 
E-Mail-Adresse der getesteten Person an das Labor der PCR-Dia-
gnostik, wenn sie diese Daten von der getesteten Person erhalten 
hat. Bei direkter Übermittlung des Testergebnisses an das Gesund-
heitsamt übermittelt die testende Stelle die Mobiltelefonnummer 
und die E-Mail-Adresse an das Gesundheitsamt. 

4. Maßnahmen während der Absonderung

4.1 Die Verdachtspersonen und die positiv getesteten Personen haben 
die erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere 
zur Verhinderung einer weiteren Verbreitung der Infektionen, zu 
beachten und einzuhalten.

4.2 Positiv getestete Personen haben gegebenenfalls Untersuchungen 
(z. B. ärztliche Konsultationen und Diagnostik) und die Entnahme 
von Untersuchungsmaterial durch Beauftragte des Gesundheits-
amtes an sich vornehmen zu lassen. 

5. Weitergehende Regelungen und Tätigkeit während der Abson-
derung bzw. zur Wiederaufnahme der Tätigkeit

5.1 Sollte während der Absonderung eine weitergehende medizinische 
Behandlung oder ein Rettungstransport erforderlich werden, muss 
die betroffene Person vorab telefonisch die versorgende Einrich-
tung oder den Rettungsdienst über den Grund der Absonderung 
informieren. 

5.2 Ist die betroffene Person minderjährig oder ist eine Betreuerin 
oder ein Betreuer angeordnet, sind die Personensorgeberechtigten 
der betroffenen Person für die Einhaltung der Absonderung ver-
antwortlich.

5.3	Ist	die	Arbeitsfähigkeit	in	der	Pflege,	der	medizinischen	Versorgung	
oder der Eingliederungshilfe trotz Ausschöpfung aller organisato-
rischen Möglichkeiten gefährdet, können asymptomatische positiv 
getestete	Personen	die	berufliche	Tätigkeit	unter	Beachtung	von	
Auflagen	zur	Einhaltung	der	Infektionshygiene	ausüben	(„Arbeits-
quarantäne“). Dies ist nur zur Versorgung von an COVID-19 
erkrankten Personen unter Tragen einer FFP2-Maske und der Ein-
haltung der Hygienemaßnahmen gestattet. Die Unterbrechung der 
Absonderung gilt ausschließlich für die Ausübung der Tätigkeit. 
Das zuständige Gesundheitsamt ist über die Einsatzdauer der ab-
gesonderten Person unverzüglich zu informieren. 

5.4	Für	die	Wiederaufnahme	der	Tätigkeit	in	der	Pflege,	der	medizini-
schen Versorgung oder der Eingliederungshilfe müssen Personen, 

die aufgrund eines positiven Testergebnisses oder als Verdachts-
person abgesondert wurden, 48 Stunden symptomfrei sein und 
einen negativen Testnachweis vorlegen. Dem Testnachweis muss 
ein frühestens am 5. Tag der Absonderung durchgeführter Test 
bei einem Leistungserbringer gemäß § 6 Abs. 1 der Coronavirus-
Testverordnung oder als Fremdtestung im Rahmen des einrich-
tungsbezogenen Testkonzepts zugrunde liegen. Dem negativen 
Testnachweis ist ein PCR-Testergebnis mit einem CT-Wert über 30 
gleichgestellt. Nach dem 10. Tag der Absonderung ist kein Test-
nachweis notwendig.

5.4 Ist die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in einem Unter-
nehmen der kritischen Infrastruktur oder des Dienstbetriebs einer 
Behörde trotz Ausschöpfung aller organisatorischen Möglichkeiten, 
wie der Umsetzung von Personal aus anderen Bereichen, durch die 
Absonderung gefährdet, so gilt Folgendes: Es ist im dringenden 
Einzelfall bei asymptomatischen positiv getesteten Personen die 
Ausübung	der	beruflichen	Tätigkeit	außerhalb	des	Absonderungs-
ortes unter Tragen einer FFP2-Maske und der Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen zum Schutz anderer Mitarbeiter möglich. 
Das zuständige Gesundheitsamt ist über die Einsatzdauer der ab-
gesonderten Person unverzüglich zu informieren. 

6. Beendigung der Maßnahmen, Übergangsregelung

6.1 Bei Verdachtspersonen endet die Absonderung mit dem Vorliegen 
eines negativen Testergebnisses (PCR-Test oder Antigentest, er-
bracht durch Leistungserbringer). Das negative Testergebnis ist 
auf Verlangen des Gesundheitsamtes schriftlich oder elektronisch 
zu bestätigen. Ist das Testergebnis der Verdachtsperson positiv, 
gelten die Regelungen zur positiv getesteten Person (6.2). Kann 
aus einem wichtigen Grund keine Bestätigungstestung erfolgen, 
endet die Absonderung wie bei positiv getesteten Personen (6.2).

6.2 Bei positiv getesteten Personen endet die Absonderung nach fünf 
Tagen, wenn in den letzten 48 Stunden keine Symptome auftraten. 
Bei fortbestehenden Symptomen oder einem positiven Testnachweis 
von SARS-CoV-2 über den fünften Tag hinaus, verlängert sich der 
Absonderungszeitraum bis 48 Stunden Symptomfreiheit erreicht 
sind, längstens bis zum zehnten Tag. 

 Zur Beendigung der Absonderung ist kein Testnachweis erforder-
lich. Für die Berechnung der Absonderungszeit ist als Beginn der 
Tag zu Grunde legen an dem der Test durchgeführt wurde. Ab-
weichend davon kann bei vorher bestehender Symptomatik und 
eigenständiger Absonderung für den Beginn zwei Tage vor der 
Testabnahme zurückgerechnet werden. Ab dem Tag nach dem 
Beginn wird gezählt bis die Anzahl an Tagen der Absonderungszeit 
erreicht ist (volle Tage).

 Die Berechnung der Absonderungsdauer erfolgt eigenverantwort-
lich. Hierzu kann der Quarantänerechner, Link: https://www.
leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/neuartiges-
coronavirus-2019-n-cov/quarantaene – zur Hilfe genutzt werden.

 Nach Beendigung der Absonderung wird den betroffenen Perso-
nen empfohlen, anschließend für weitere fünf Tage außerhalb der 
eigenen Wohnung, insbesondere in geschlossenen Räumen, eine 
FFP2-Maske zu tragen und nicht erforderliche Kontakte zu anderen 
Personen zu vermeiden.

 Bei Personen, deren positiver Antigentest nicht durch den im 
Anschluss durchgeführten PCR-Test bestätigt wird, endet die 
Absonderung sofort mit dem Vorliegen des negativen PCR- Test-
ergebnisses. 

6.3 Für Personen, die sich bei Inkrafttreten dieser Allgemeinver-
fügung aufgrund der Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig 
zum Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG) – Absonderung von 
Verdachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus geteste-
ten Personen – vom 26.07.2022, veröffentlicht im Elektronischen 
Amtsblatt der Stadt Leipzig am 27.07.2022, Ausgabe 15. A/2022 als 
Verdachtsperson oder positiv getestete Personen in Absonderung 
befinden,	richtet	sich	die	Beendigung	der	Isolation	nach	Nr.	6.1	
bzw. 6.2 und Wiederaufnahme der Tätigkeit nach 5.3 dieser All-
gemeinverfügung.

https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/neuartiges-coronavirus-2019-n-cov/quar
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/neuartiges-coronavirus-2019-n-cov/quar
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/neuartiges-coronavirus-2019-n-cov/quar
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7. Zuwiderhandlungen

 Eine Zuwiderhandlung gegen diese Allgemeinverfügung kann 
nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 i. V. m. Abs. 2 IfSG als Ordnungswidrigkeit 
mit einer Geldbuße bis zu 25.000 EUR geahndet werden. Wird die 
Zuwiderhandlung vorsätzlich begangen und dadurch die Corona-
virus-Krankheit-2019 (COVID-19) verbreitet, kann dies gemäß § 74 
IfSG als Straftat geahndet werden.

8. Sofortige Vollziehbarkeit, Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Sie 
tritt am 03.10.2022 in Kraft und mit Ablauf des 30.11.2022 außer 
Kraft.	■

Leipzig, 01.10.2022

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Begründung

Nach § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG trifft die zuständige Behörde die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 IfSG genann-
ten, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige 
oder Ausscheider festgestellt werden, soweit und solange es zur Ver-
hinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich 
ist. Die Zuständigkeit der Kreisfreien Stadt Leipzig ergibt sich aus 
§ 1 Abs.  1 S.  1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und 
des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaft-
lichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung für Impfungen 
und andere Maßnahmen der Prophylaxe. 

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinn 
des § 2 Nr. 1 IfSG, der sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Es war 
zu beobachten, dass es auch in der Kreisfreien Stadt Leipzig zu einer 
raschen Verbreitung der Infektion in der Bevölkerung gekommen ist. 
Insbesondere bei ungeimpften älteren Menschen und Vorerkrankten 
besteht ein hohes Erkrankungs- und Sterberisiko. Auch jüngere Men-
schen können schwer erkranken und von Langzeitfolgen betroffen sein.

Da derzeit der Anteil der Geimpften an der Gesamtbevölkerung 
noch nicht ausreichend hoch ist und keine wirksamen Therapien 
zur Verfügung stehen, besteht die Gefahr einer Verstärkung des In-
fektionsgeschehens mit teilweise erheblichen Folgen für Leben und 
Gesundheit, insbesondere des vulnerablen und ungeimpften Teils 
der Bevölkerung, einer möglichen Überforderung des Gesundheits-
systems und kritischen Infrastruktur sowie der Entwicklung von 
Virusvarianten unvermindert fort. Nach der Risikobewertung des  
Robert-Koch-Instituts handelt es sich weltweit und in Deutschland 
nach wie vor um eine sehr ernst zu nehmende Situation mit Infek-
tionszahlen auf hohem Niveau. Aufgrund der Verbreitung von 
Omikronvarianten, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand deutlich 
schneller und effektiver verbreiten als die bisherigen Virusvarianten 
und bestehenden Immunschutz teilweise umgehen können, kommt 
es zu einem weiterhin hohen Infektionsgeschehen. 

Die Infektionsgefährdung wird für die Gruppe der Ungeimpften als 
sehr hoch, für die Gruppen der Genesen und Geimpften mit voll-
ständiger Impfung als hoch und für die Gruppe der Geimpften mit 
Auffrischimpfung als moderat eingeschätzt. 

Gerade angesichts schwerer und lebensbedrohender Krankheitsverläufe 
muss es Ziel sein, durch geeignete Maßnahmen eine Ausbreitung der 
Infektion mit SARS-CoV-2 soweit wie möglich zeitlich zu verlangsamen. 
Dazu gehört die Absonderung von Personen, die positiv auf das Vor-
handensein des Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden sowie die 
Testung vor Wiederaufnahme der Tätigkeit bei Beschäftigten, die mit 
vulnerablen Personen arbeiten. Nur so können auch die Risikogruppen 
ausreichend geschützt werden. Die Absonderung ist dabei aus infektions-

medizinischer Sicht eine entscheidende Maßnahme zur Unterbrechung 
möglicher Infektionsketten. 

Aufgrund einer dynamischen Zunahme der Infektionszahlen ist der 
Fokus bei den Gesundheitsämtern auf die Bearbeitung der Infektions-
meldungen zu legen. Die positiv getesteten Personen und Verdachts-
personen	sind	verpflichtet,	sich	eigenverantwortlich	abzusondern.	

Zu Nr. 1:
Unter	die	Definition	einer	engen	Kontaktperson	fallen	die	Personen,	die	
einen	engen	Kontakt	zu	SARS-CoV-2	infizierten	Personen	bzw.	COVID-
19-Erkrankten gehabt haben. Die Mitglieder eines Hausstandes gehören 
schon allein aufgrund der täglichen räumlichen und körperlichen Nähe 
zu den engen Kontaktpersonen. 

Unter Verdachtsperson werden Personen verstanden, die Symptome 
zeigen, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind und die 
sich nach ärztlicher Beratung einer solchen Testung unterzogen haben. 
Als Verdachtspersonen werden auch Personen gezählt, die sich selber 
mittels eines sogenannten Selbsttests getestet haben. 

Positiv getestete Personen sind alle Personen, die Kenntnis davon haben, 
dass eine nach Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung bei ihnen vor-
genommene molekularbiologische Untersuchung auf das Vorhanden-
sein von Coronavirus SARS-CoV-2 bzw. ein nach Inkrafttreten dieser 
Allgemeinverfügung bei ihnen vorgenommener Antigentest für den 
direkten Erregernachweis von SARS-CoV-2 oder ein unter fachkundiger 
Aufsicht selbst durchgeführter Antigen-Schnelltest oder PCR Test ein 
positives Ergebnis aufweist. 

Das Gesundheitsamt der Kreisfreien Stadt Leipzig ist für den Vollzug 
des Infektionsschutzgesetzes zuständig. Die örtliche Zuständigkeit 
besteht für betroffene Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
der Kreisfreien Stadt Leipzig haben oder zuletzt hatten. Dies entspricht 
regelmäßig dem Wohnsitz der Personen.

Bei Gefahr im Verzug gilt eine Notzuständigkeit auf der Grundlage 
des § 3 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für den Freistaat Sachsen auch für 
betroffene Personen, die nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Kreisfreien Stadt haben oder zuletzt hatten. Unaufschiebbare Maßnahmen 
müssen danach durch das örtliche Gesundheitsamt getroffen werden, 
in dessen Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. In An-
betracht der genannten erheblichen Gefahren für die Gesundheit, die 
körperliche Unversehrtheit und das Leben zahlreicher Personen durch 
schwere und lebensbedrohende Krankheitsverläufe besteht Gefahr in 
Verzug bei allen betroffenen Personen, für die in der Kreisfreien Stadt 
Leipzig der Anlass für die Absonderung hervortritt. Die sofortige Ent-
scheidung ist zur Verhinderung der weiteren Verbreitung des Corona-
virus SARS-CoV-2 und damit im öffentlichen Interesse notwendig. Die 
Zuständigkeit endet dort, wo die eigentlich zuständige Behörde wieder 
handlungsfähig ist. Das eigentlich örtlich zuständige Gesundheitsamt 
wird unverzüglich unterrichtet.

Zu Nr. 2:
Enge Kontaktpersonen müssen sich grundsätzlich nicht absondern. 
Aufgrund der hohen Ansteckungsfähigkeit des Virus wird jedoch 
allen Kontaktpersonen empfohlen, auf Symptome zu achten, sich am 
3. oder 4. Tag nach dem Kontakt zu testen und Kontakte, insbesondere 
zu vulnerablen Personen, zu minimieren. Daher ist es auch weiterhin 
notwendig,	dass	Personen	erfahren,	wenn	sie	Kontakt	zu	einer	infizierten	
Person hatten.

Die Absonderung von engen Kontaktpersonen kann durch das zu-
ständige Gesundheitsamt angeordnet werden. Zur Eindämmung von 
Infektionen ist es zudem erforderlich, dass sich auch diejenigen Personen, 
die Symptome zeigen, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten 
(COVID-19-typische Symptome) und die sich aufgrund der Symptome 
nach ärztlicher Beratung einer Testung auf SARS-CoV-2 unterzogen 
haben (Verdachtspersonen), zunächst in Absonderung begeben. Der 
beratende	Arzt	 hat	die	Verdachtsperson	über	die	Verpflichtung	 zur	
Quarantäne	zu	informieren.	Die	Meldepflicht	nach	§	6	Abs.	1	S.	1	Nr.	1	
Buchstabe t und § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 44a IfSG, die auch in Fällen gilt in 
denen die betreffende Person nicht bereit ist, sich freiwillig einer Testung 
zu unterziehen, bleibt unberührt. 

Darüber hinaus ist unabdingbar, dass sich Personen mit einem posi-
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tiven Testergebnis unverzüglich nach Kenntniserlangung absondern 
müssen. Die Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kann auch 
durch asymptomatische Personen übertragen werden. Liegt ein positives 
Testergebnis vor, bestehen dringende Anhaltspunkte für eine Infektion. 
Hierbei kommt es nicht darauf an, wo und aus welchem Anlass die 
Testung vorgenommen wurde. Damit die positiv getestete Person sich 
unverzüglich absondern kann, informiert die das Testergebnis bekannt-
gebende	Stelle	bzw.	Person	auch	über	die	Pflicht	zur	Absonderung.

Personen, die sich mittels Antigen-Selbsttest positiv getestet haben, sollen 
eine bestätigende Testung mit einem Nukleinsäurenachweis (z. B. PCR-
Test) oder Antigentest (Fremdtestung durch Leistungerbringer) durch-
führen, um potenzielle falsch-positive Testergebnisse auszuschließen.

Personen, die mittels eines Antigentests (Fremdtestung durch Leistungs-
erbringer) positiv getestet wurden, wird empfohlen eine bestätigende 
Testung mit einem Nukleinsäurenachweis (z. B. PCR-Test) durchführen 
zu lassen, um potenzielle falsch-positive Testergebnisse auszuschließen. 
Eine	Verpflichtung	dazu	besteht	nicht.	Wenn	ein	Bestätigungstest	negativ	
ausfällt,	endet	die	Pflicht	zur	Absonderung	für	die	Person.	Der	Nachweis	
über das negative Testergebnis ist für einen Zeitraum von acht Wochen 
aufzubewahren und auf Verlangen vorzuzeigen. Die positiv getestete 
Person ist angehalten, den PCR-Testnachweis aufzubewahren. Bei Bedarf 
kann auf der Grundlage von § 22a Abs. 6 des Infektionsschutzgesetzes 
in	Apotheken	oder	durch	einen	Arzt	ein	COVID-19-Genesenenzertifikat	
erstellt werden. Die Gesundheitsämter sind nicht zur Ausstellung von 
Genesenenzertifikaten	 verpflichtet.	 Der	 PCR-	 oder	Antigentest-Test-
nachweis muss bei der Beantragung von Entschädigungsleistungen 
aufgrund von Verdienstausfall eingereicht werden. Beide Testver-
fahren werden von der Landesdirektion anerkannt. Personen, die die  
Corona-Warn-App nutzen, wird dringend empfohlen, das positive 
Testergebnis dort zu teilen. Die Nutzung der Corona-Warn-App ist 
freiwillig, insofern ist hier lediglich ein Appell und keine rechtlich ver-
pflichtende	Anordnung	möglich.	

Zu Nr. 3:
Um die notwendigen Maßnahmen der Absonderung erfüllen zu können, 
ist es von entscheidender Bedeutung, dass die betroffenen Personen 
Kenntnis	ihrer	Pflichten	erlangen.
Zur digitalen Bearbeitung von Infektionsmeldungen ist die 
entsprechende Übermittlung der Meldungen notwendig. Zu-
dem bedarf es der Mitteilung der Mobiltelefonnummer und die  
E-Mail-Adresse als weitere Kontaktdaten gemäß § 9 IfSG.

Zu Nr. 5.:
Mit den Regelungen wird erreicht, dass eine notwendige medizinische 
Behandlung oder ein Rettungstransport möglich ist. Gleichzeitig wird 
aber auch ein ausreichender Schutz Dritter vor einer Infektion sicher-
gestellt. Außerdem ist es erforderlich, dass auch minderjährige Ver-
dachtspersonen bzw. solche, die eine Betreuerin bzw. einen Betreuer 
haben, unter die Regelungen zur Absonderung fallen. Die in diesem 
Fall verantwortliche Person muss festgelegt werden.

Ist	die	Arbeitsfähigkeit	in	der	Pflege,	der	medizinischen	Versorgung,	der	
Eingliederungshilfe oder Unternehmen der kritischen Infrastruktur trotz 
Ausschöpfung aller organisatorischen Möglichkeiten gefährdet, können 
asymptomatische	 positiv	 getestete	 Personen	die	 berufliche	 Tätigkeit	
unter	Beachtung	von	Auflagen	zur	Einhaltung	der	Infektionshygiene	
ausüben („Arbeitsquarantäne“). Die Unterbrechung der Absonderung 
gilt ausschließlich für die Ausübung der Tätigkeit. Das zuständige 
Gesundheitsamt ist über die Einsatzdauer der abgesonderten Person 
unverzüglich zu informieren. Mit dieser Regelung kann auf den Bedarf 
bei akutem Personalmangel reagiert werden. 

Vor	der	Aufnahme	der	regulären	Tätigkeit	in	dem	Bereich	der	Pflege,	
der medizinischen Versorgung oder der Eingliederungshilfe gilt, dass 
hier ein besonderer Schutz für die vulnerablen Personengruppen sicher-
gestellt wird. Dies lässt sich mit einem negativen Testnachweis belegen.

Zu Nr. 6.:
Die Absonderung der Verdachtsperson endet mit dem Vorliegen eines 
negativen Testergebnisses (PCR-Test oder Antigentest). Bei positivem 
Ergebnis des PCR-Test oder Antigentests muss die Absonderung ge-
mäß den Regelungen für positiv getestete Personen fortgesetzt werden. 

Bei positiv getesteten Personen endet die Absonderung grundsätzlich 
nach fünf Tagen, wenn am Ende der Frist in den letzten 48 Stunden 

keine Symptome auftraten. Zur Beendigung der Absonderung nach 
zehn Tagen ist kein Testnachweis erforderlich. Für die Berechnung der 
Absonderungszeit ist als Beginn der Tag zu Grunde legen, an dem der 
Test durchgeführt wurde. Dies ist der erste Testnachweis des Erregers 
(Antigenschnelltest oder PCR-Test). Abweichend davon kann bei vorher 
bestehender Symptomatik und eigenständiger Absonderung für den 
Beginn zwei Tage vor der Testabnahme zurückgerechnet werden. Ab 
dem Tag nach dem Beginn wird gezählt bis die Anzahl an Tagen der 
Absonderungszeit erreicht ist (volle Tage). Das heißt beispielsweise, der 
Testtag ist Montag, der erste volle Tag ist der Dienstag und die Abson-
derung endet mit Ablauf des Samstags. Falls vorher schon Symptome 
aufgetreten sind, kann der Beginn der Absonderungszeit um maximal 
zwei Tage vorverlegt werden, d. h. der erste volle Tag wäre der Sonntag 
vor dem Test. Die Absonderung endet mit Ablauf des Donnerstags.

Besteht der Verdacht oder der Nachweis, dass die betroffene Person 
weiterhin SARS-CoV-2- positiv und infektiös ist, kann die Absonderung 
verlängert werden. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist die Ver-
längerung der Absonderung auf weitere fünf Tage beschränkt. Hier gilt 
es bei besonderen Patientengruppen, wie z. B. immunsupprimierten 
Personen, eine dauerhafte Absonderung zu vermeiden. 

Zu Nr. 7:
Eine Zuwiderhandlung gegen diese Allgemeinverfügung kann nach 
§ 73 Abs. 1a Nr. 6 i. V. m. Abs. 2 IfSG als Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße bis zu 25.000 EUR geahndet werden. Wird die Zuwider-
handlung vorsätzlich begangen und dadurch die Coronavirus-Krank-
heit-2019 (COVID-19) verbreitet, kann dies gemäß § 74 IfSG als Straftat 
geahndet werden.

Zu Nr. 8:
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten sowie die Befristung der Allgemein-
verfügung. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst vom 03.10.2022 bis 
einschließlich 30.11.2022 und ist gemäß § 28 Abs. 3 IfSG in Verbindung 
mit § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift in 
04109 Leipzig, Martin-Luther- Ring 4-6, (Besucheranschrift: Gesundheits-
amt, Friedrich-Ebert-Straße 19a, 04109 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a 
Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1.  Der Widerspruch kann unter rechtsamt@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach bebpo.rechtsamt@leipzig.de 
jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	Abs.	2	
S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2.  Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweise: 
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Sächsisches Verwaltungs-
verfahrens- und Verwaltungszustellungsgesetz (SächsVwVfZG) 
i. V. m.§ 41 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) öffentlich 
bekannt gegeben, da eine Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund 
der Sachlage untunlich ist. Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt gemäß 
§§ 1 SächsVwVfZG, 41 Abs. 4 VwVfG i. V. m. §§ 1 und 2 der Satzung 
der Stadt Leipzig über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
und der ortsüblichen Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung) vom 
24.03.2021 durch die öffentliche Bekanntmachung dieser Allgemein-
verfügung in der elektronischen Ausgabe des Amtsblattes der Stadt 
Leipzig auf der Internetseite der Stadt Leipzig unter https://www.
leipzig.de/amtsblatt. Jedermann kann unentgeltlich Ausdrucke des 
elektronischen Amtsblattes der Stadt Leipzig während der allgemeinen 
Öffnungszeiten erhalten oder in öffentlichen Einrichtungen der Stadt 
Leipzig auf die Publikation zugreifen. Ferner besteht die Möglichkeit 
der Zusendung von Ausdrucken gegen Kostenersatz des Versandes. 
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG i. V. m.  
§ 2 Abs. 2 der Bekanntmachungssatzung am Tag nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung	als	bekannt	gegeben.	■

https://www.leipzig.de/amtsblatt
https://www.leipzig.de/amtsblatt
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung Erdgeschoss 
(EG) rechts in Friseursalon, Hinrichsenstraße 30“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstück 3198/a

- Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung Erd-
geschoss (EG) rechts in Friseursalon, Hinrichsenstraße 30“, Leipzig, 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 3198/a, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

- Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4 - 6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118 - 120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a (2) Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a (2) Satz 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 (5) De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 (3) Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugeneh-
migung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 
(3) Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 (3) Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118 - 136, 04137 Leipzig, Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden.
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	68	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 26.09.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-008384-VV-63.20-ESC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ringmessehaus – Umnutzung des 
4. bis 6. Obergeschosses von Hotel zu Büro inkl. der Herstellung eines 

zusätzlichen Eingangsbereichs und Errichtung eines Vordaches im  
Innenhof, Tröndlinring 9“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3898/2

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ringmessehaus – Um-
nutzung des 4. bis 6. Obergeschosses von Hotel zu Büro inkl. der 
Herstellung eines zusätzlichen Eingangsbereichs und Errichtung 
eines Vordaches im Innenhof, Tröndlinring 9“, Leipzig, Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 3898/2, im Genehmigungsverfahren nach § 64 
Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig,	
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	88	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 26.09.2022 unter dem Akten-
zeichen 63-2022-004520-SB-63.20-MIS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Aufstockung der Judohalle  
Holzhausen um eine Gymnastik- und Kraftsporthalle, Christian-  

Grunert-Straße 2“, Leipzig Gemarkung Holzhausen, Flurstück 112/34

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen 

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 49 SächsBO dahingehend, dass die Anforderungen an die 
Stellplatzsatzung durch Herstellung eines Gründaches kompensiert 
werden.

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 6 Abs.3 Satz 1 SächsBO dahingehend, dass die zwei Abstands-
flächen	sich	auf	den	Flurstücken	112/38	und	112/34	überdecken.

(3)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	22	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2022-002203-VV-63.41-CHC einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Aufstockung der Ju-
dohalle Holzhausen um eine Gymnastik- und Kraftsporthalle, 
Christian-Grunert-Straße 2“, Leipzig Gemarkung Holzhausen, 
Flurstück 112/34, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau von 18 Wohnungen als, 
AZ: 63-2017-6232-VV-63.40-NBM, Werfelstraße 10, 12, 14“,  

Leipzig, Gemarkung Portitz, Flurstück 882

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 22.09.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-006824-VV-63.31-HFR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Verlängerung der Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau 
von 18 Wohnungen als, AZ: 63-2017-6232-VV-63.40-NBM, Werfelstraße 
10, 12, 14“, Leipzig, Gemarkung Portitz, Flurstück 882, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	96	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung Ladenge-
schäft Erdgeschoss zur Wohnung, Magdalenenstraße 3“, Leipzig,  

Gemarkung Eutritzsch, Flurstück 247/n

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung 
Ladengeschäft Erdgeschoss zur Wohnung, Magdalenenstraße 3“, 
Leipzig, Gemarkung Eutritzsch, Flurstück 247/n, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung wird folgende Abweichungen zugelassen: 
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 Abs. 1 SächsBO.

(3)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig,	
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-52	46	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 14.09.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-005174-VV-63.30-KSC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig gemäß § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung über die Erteilung einer Baugenehmigung  
für das Vorhaben: Umnutzung von Gewerberäumen im Souterrain 
eines Wohn- und Geschäftshauses zur Werkstatt für Elektrozwei-  

und -dreiräder sowie Errichtung eines Anbaus hofseitig für Zugang  
Werkstatt mit Lastenaufzug, Georg-Schumann-Straße 4,  

Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2699/w

- Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung von Ge-
werberäumen im Souterrain eines Wohn- und Geschäftshauses 
zur Werkstatt für Elektrozwei- und -dreiräder sowie Errichtung 
eines Anbaus hofseitig für Zugang Werkstatt mit Lastenaufzug, 
Georg-Schumann-Straße 4“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flur-
stück 2699/w, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

-	 Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.

- Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4 - 6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118 - 120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a (2) Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a (2) Satz 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 (5) De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 (3) Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugeneh-
migung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 
(3) Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 (3) Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118 - 136, 04137 Leipzig, Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden.
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	68	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 20.09.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-005668-VV-63.20-ESC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung einer Balkonanla-
ge an einem Bestandsgebäude zu Wohnzwecken, Erdgeschoss Büro 

Queckstraße 19“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 667/e

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung einer Balkon-
anlage an einem Bestandsgebäude zu Wohnzwecken, Erdgeschoss 
Büro Queckstraße 19“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 
667/e,im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauord-
nung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter_abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter_info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig,	
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	72	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 19.09.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-002526-VV-63.40-HAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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